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GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Voraussetzung für ein insgesamt gelingendes 
und erfülltes Gemeinschaftsleben in einer Ge
meinde ist, dass man auch im Alter selbstbe
stimmt leben, unabhängig und mobil sein kann.
Um die neue Lebensphase für eigene Interessen 
und gesellschaftliches Engagement nutzen zu 
können, bietet unsere Gemeinde sehr viel und so 
finden Sie in diesem Seniorenwegweiser eine  
Fülle an Informationen über die Bereiche Freizeit,  
Bildung, Kultur und Sport, sowie einen Überblick 
zu den Themen Beratung, Wohnen, Pflege, finan
zielle Hilfen und Vor sorge.

Diese Broschüre soll Ihnen Ratgeber und Weg
weiser sein, Sie über Ihre Rechte und Möglichkei
ten informieren, sowie zuständige Stellen und 
Ansprechpartner benennen. Eine übersichtliche, 
freundliche Gestaltung zeigt die Vielfalt der Bran
chen von A, wie Altenpflege bis Z, wie Zahnarzt 
und eine Menge Beratungsangebote, die immer 
mehr nachgefragt werden.

Kompetente Dienstleister und ehrenamtlich en
gagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen 

Ihnen hier mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Hinweisen möchte 
ich an dieser Stelle 
auf den seit 2021 
bestehenden Senio
renbeirat, der sich 
im Interesse der äl
teren Generation in 
die gesellschaftliche 
und politische Dis
kussion einbringt.

Ich danke allen, die zur Realisierung dieser Bro
schüre beigetragen haben und wünsche Ihnen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger, dass der Ratgeber 
eine große Unterstützung zur Gestaltung eines 
selbständigen und selbst bestimmten Lebens bis 
ins hohe Alter ist.

Ihr Bürgermeister
Willi Heider
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1. BERATUNG UND INFORMATION

1.1  Seniorenberatung

Guten Tag, mein Name 
ist Daniela Sartorius. 
Seit 2017 bin ich in der 
Gemeinde Kürten als 
Seniorenberaterin tä
tig. Sowohl ältere Bür
ger unserer Gemeinde 
und deren Angehörige 
als auch deren Nach
barn wenden sich ger
ne an mich. Ich berate 
zur Gestaltung und Erleichterung des 3. Lebens
abschnittes. Folgende Fragen werden dabei öf
ters an mich herangetragen:
■ Meine Eltern haben sich verändert und sind 

nicht mehr so mobil wie früher. Wie können 
meine Eltern Hilfe annehmen und sich dabei 
wohl fühlen?

■ Welche Freizeitangebote, Seniorenkreise, 
Sport angebote und Seniorenbegegnungs
stätten gibt es in Kürten?

■ Wo und wie kann ich mich ehrenamtlich enga
gieren?

■ Wie kann mein geliebter Wohnraum barriere
freier werden?

■ Welche geeignete Wohnform gibt es für mich 
und wie kann ich diese finanzieren?

■ Wie sorge ich vor und was gibt es dabei zu 
beachten?

■ Wie können meine Kinder und Angehörigen 
in meiner Versorgung oder Pflege entlastet 
und unterstützt werden?

■ Wo gibt es Hilfen und wie werden diese finan
ziert?

■ Wie kann ich zum Arzt begleitet werden?
■ Wer hilft mir beim Einkaufen oder im Haushalt? 
■ Wie erhalte ich eine Pflegestufe und kann ich 

die Leistungen der Pflegekassen nutzen?
■ Wie und bei wem beantrage ich Wohngeld, 

Grundsicherung, Blindengeld, ergänzende 
Hilfe zur Pflege oder eine Rundfunkgebühren
befreiung? 

■ Wie erhalte ich einen Schwerbehindertenaus
weis, Parkausweis und den EuroToiletten
schlüssel?

■ Welche Vorsorgemöglichkeiten habe ich? Wie 
beantrage ich eine gesetzliche Betreuung und 
welche Aufgaben hat ein Betreuer?

Diese und viele weitere Fragen kläre ich sehr gern 
in einem gemeinsamen Gespräch mit Ihnen. Da
zu komme ich selbstverständlich auch zu Ihnen 
nach Hause. So können Sie sich in Ihrem gewohn
ten und vertrauten Umfeld leichter öffnen und 
über Ihre Sorgen und Ängste sprechen.

Meine Beratung ist für Sie kostenfrei, trägerun
abhängig, neutral. Das Gespräch ist selbstver
ständlich vertraulich. Ich freue mich, Sie kennen 
zu lernen. Für eine telefonische Terminverein
barung erreichen Sie mich montags bis freitags in 
der Zeit von 08.30 bis 12.00 Uhr.

Frau Sartorius
Neues Rathaus, Zimmer 13
Erdgeschoss/Foyer
KarlheinzStockhausenPlatz 1, 51515 Kürten
Tel. 02268/939213
seniorenberatung@kuerten.de

1.2  Nützliche Tipps

1.2.1 Papiere und Urkunden

Da Sie bestimmte Urkunden, Bescheinigungen 
und Dokumente immer wieder vorweisen und 
vorlegen müssen, um z. B. Leistungen beantra
gen zu können oder Vergünstigungen zu erhal
ten, ist es sinnvoll, die einzelnen Papiere zusam
mengefasst an einem bestimmten Ort aufzube
wahren. Dies geschieht am besten in der Weise, 
dass Sie einen Ordner für Ihre Papiere anlegen, 
der folgenden Inhalt haben sollte:
■ Geburts, Heiratsurkunde, Familienstammbuch
■ Sparbücher, Bankdepot
■ Versicherungs und Sterbegeldpolicen



AKTIV INS ALTER IN DER GEMEINDE KÜRTEN

 | 5

1. BERATUNG UND INFORMATION

■ Sozialversicherungsunterlagen
■ Rentenbescheide
■ Mietvertrag, Mietbücher,  Mietquittungen
■ bei Hausbesitz: Grundbuchauszug und andere 

Unterlagen
■ Abonnementsverträge
■ Testament/Vorsorgevollmacht/Patientenver

fügung
■ Vermögensverzeichnis
■ Anschriftenverzeichnis der näheren Angehö

rigen und Freunde
■ sonstige wichtige persönliche  Papiere

1.2.2  Personalausweis und  
 Reisepass

Wenn Sie einen neuen Personalausweis oder Rei
sepass benötigen, wenden Sie sich an die

Gemeinde Kürten – Einwohnermeldeamt
KarlheinzStockhausenPlatz 1, 51515 Kürten
Sprechzeiten:
Mo., Di. und Fr.  08.00–12.00 Uhr
Do.  08.00–12.00 Uhr 
und 14.00–18.00 Uhr
Mi.  geschlossen

1.2.3 Rentenangelegenheiten

„Wie viel Rente werde ich bekommen? Wann 
und wo muss ich die Rente beantragen? Wer 
kann mich beraten? Darf ich zur Rente etwas hin
zuverdienen?“Man kann sich nicht früh genug 
mit allen Fragen, die mit der künftigen Rente zu
sammenhängen, beschäftigen. Über Ihre künfti
gen Rentenansprüche sollten Sie sich so früh zeitig 
informieren, dass Sie eventuell auch Entscheidun
gen über eine Zusatzversorgung treffen können.

Kostenlose Auskunft und Beratung zu allen die 
Rente betreffenden Fragen erhalten Sie grund
sätzlich bei Ihrem Versicherungsträger. Auf Ihrem 
Ver sicherungsnachweis finden Sie die Adresse 
des für Sie zuständigen Versicherungsträgers.
Weitere Informationen bzw. Beratung bekom
men Sie bei der:

Gemeindeverwaltung Kürten 
KarlheinzStockhausenPlatz 1, 51515 Kürten
Herr Meyer
Tel. 02268/939193

Deutsche Rentenversicherung Rheinland
Singerbrinkstr. 41, 51643 Gummersbach
Tel. 02261/80501

Deutsche Rentenversicherung Bund
Ruhrstr. 2, 10704 Berlin
Tel. 030/8651

1.2.4 Steuertipps

Auch Altersbezüge, Witwenrenten, Erwerbs und 
Berufsunfähigkeitsrenten sind grundsätzlich ein
kommenssteuerpflichtig. Bei den meisten Ren
ten, insbesondere denjenigen aus der gesetzli
chen Rentenversicherung, kommt es jedoch zu 
keiner Steuererhebung, weil die Freibeträge hö
her sind als der „Ertragsanteil“ der Rente. Eine 
Steuerschuld besteht aber in der Regel dann, 
wenn zur Rente noch andere Einkünfte erzielt 
werden (z. B. Beamten oder Werkspensionen, 
Mieteinkünfte usw.). 

Wenn Sie Zweifel bezüglich der Steuerpflicht  
Ihrer Einkünfte haben, wenden Sie sich an Ihr  
zuständiges Finanzamt. Die vom Finanzministe
rium des Landes NRW herausgegebene Broschü
re „Steuertipps für Menschen mit Renten und 
Pensionseinkünften“ liegt in der Seniorenbera
tungsstelle der Gemeinde Kürten aus. 

Finanzamt
Refrather Weg 35, 51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/93420

1.2.5 Erbschaft und Testament

Grundsätzlich kann jeder Mensch frei und unein
geschränkt durch ein Testament oder durch einen 
Erbvertrag darüber entscheiden, wer nach sei
nem Tode das Vermögen erhält. Das Testament 
können Sie selbst persönlich und eigenhändig 
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schreiben. Dabei ist von Ihnen unbedingt hand
schriftlich auch das Datum, der Ort und die von 
Ihnen bedachte Person aufzuführen. Außerdem 
ist das Testament von Ihnen zu unterschreiben.

In vielen Fällen setzen sich Eheleute gegenseitig 
als Alleinerben ein. Dann schreibt ein Ehegatte 
das Testament, der andere Ehegatte unterschreibt 
zusätzlich. Ein Erbvertrag mit den von Ihnen be
stimmten Erben muss immer durch einen Notar 
beurkundet werden. Der Notar berät und belehrt 
Sie umfassend und nimmt die Erbvertragsurkun
de auf. Auch zur Abfassung eines Testaments 
sollten Sie einen Notar zumindest zur Beratung 
aufsuchen.

Wenn Sie keine letztwillige Verfügung über Ihr 
Vermögen treffen, tritt die gesetzliche Erbfolge 
ein. Über die Fragen zu Pflichtteilen, Vermächt
nissen und Auflagen berät Sie ein Rechtsanwalt 
oder ein Notar. Auch bei den Amtsgerichten er
halten Sie hierzu Informationen.

Amtsgericht Bergisch Gladbach
Schloßstr. 21, 51429 Bergisch Gladbach
Tel. 02204/95290  

1.3  Verbraucherzentrale NRW

Die Verbraucherzentrale ist die Interessenvertre
tung aller Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Auf Grundlage der aktuellen Gesetzgebung und 
Rechtsprechung werden Hilfestellungen gege
ben, um berechtigte Ansprüche gegenüber An
bietern durchzusetzen. Persönliche Beratung, au
ßergerichtliche Rechtsberatung und vertretung, 
aktuelle Informationen und Ratgeberbücher so
wie eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zählen zu 
den Dienstleistungen der Verbraucherzentrale.
Darüber hinaus gibt es Spezialberatungen zu den 
Themen: Geld & Versicherungen, Digitale Welt, 
Umwelt & Haushalt, Gesundheit & Pflege, Ener
gie, Reise & Mobilität, Verträge & Reklamation.

Die Verbraucherzentrale setzt sich öffentlich ge
genüber der Politik, der Verwaltung, der Wirt

schaft und mit rechtlichen Mitteln für einen 
wirksamen Verbraucherschutz ein. Sie schafft 
Transparenz in Märkten und engagiert sich für 
eine Verbesserung der Lebensqualität in unse
rem Land. 

Beratungsstelle Bergisch Gladbach
Am Alten Pastorat 32, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/9263101
bergischgladbach@verbraucherzentrale.nrw
Unsere Öffnungs- und Beratungszeiten: 
Mo. 09.00–13.00 und 14.00–17.00 Uhr
Di. geschlossen
Mi. 09.00–13.00 und 14.00–17.00 Uhr
Do. 09.00–13.00 und 14.00–17.00 Uhr
Fr.  09.00–13.00 Uhr

1.4  Sozialverband VdK Kürten

Der Sozialverband VdK ist eine Interessenvertre
tung der Rentner, Menschen mit Behinderung, 
Arbeitslosen, Pflegebedürftigen sowie Kriegs, 
Wehrdienst und Unfallopfer in Deutschland. 
Mitglieder und Ehrenamtliche profitieren von 
zahlreichen Angeboten:
■ Beratung in allen sozialrechtlichen Fragen vom 

Schwerbehinderten bis zum Rentenrecht
■ Rechtsvertretung vor den Sozialgerichten, dem 

Landessozialgericht, dem Bundessozialgericht 
und in Widerspruchsverfahren

■ ein umfangreiches Seminar und Veranstal
tungsprogramm für Ehrenamtliche

■ Abschluss von Gruppenversicherungen über 
den Sozialverband VdK NRW

Der Sozialverband bietet allen Mitgliedern eine 
Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Sozial
recht. Die ehrenamtlichen Sozialrechtsberater 
stehen regelmäßig für persönliche Beratungsge
spräche zur Verfügung.

Sozialverband VdK – Ortsverband Kürten
Vorsitzender: Norbert Melzer
Dorfstr. 18a, 51515 Kürten
Tel. 0173/6689724
ovkuerten@vdk.de
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1.5  Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatung ist eine vom Land NRW 
anerkannte Beratungsstelle für Schuldner und 
Insolvenzberatung, in ökumenischer Trägerschaft 
von der Diakonisches Werk Köln Region gGmbH 
und dem Caritasverband für den RheinischBergi
schen Kreis e.V. Wer im RheinischBergischen Kreis 
wohnt und überschuldet ist, also seine Schulden 
nicht mehr zurückzahlen kann, kann sich an die 
Schuldnerberatung RheinBerg wenden.

Schuldnerberatung RheinBerg
Paffrather Str. 7–9, 51465 Bergisch Gladbach 
Öffnungszeiten:
Di.  09.00–12.00 und 14.00–17.00 Uhr
Mi.  09.00–12.00
Do.  09.00–12.00 und 14.00–17.00 Uhr
Telefonische Terminvereinbarung für erstes 
Beratungsgespräch: 02202/937370
info@schuldnerberatungrheinberg.de

1.6  Die Kette e.V.

Kontakt- und Beratungsstelle
Paffrather Str. 70, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/25610

Das monatliche Programm der Kontakt und Be
ratungsstelle liegt in der Seniorenberatungsstelle 
der Gemeinde Kürten aus.

1.6.1 Gerontopsychiatrischer Dienst

Psychische Veränderungen im Alter führen häufig 
zu einem sozialen Rückzug und es können Prob
leme bei der eigenen Lebensführung entstehen. 
In seelischen Krisensituationen unterstützt der 
gerontopsychiatrische Fachdienst.

Der gerontopsychiatrische Fachdienst ist ein Teil
bereich des Sozialdienstes. Als ambulant aufsu
chender Dienst bietet er psychisch erkrankten 
Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren 
Angehörigen ein individuelles Beratungsange
bot. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen wie Depres
sionen, Neurosen, Psychosen oder Demenz
erkrankungen gelegt. Gemeinsam mit dem  
betroffenen Menschen wird ein Hilfekonzept er
arbeitet, um eine möglichst selbständige und zu
friedenstellende Lebensführung zu erhalten. Durch 
unterstützende Maßnahmen sollen Heim und  
Klinikaufenthalte weitgehend vermieden werden. 

Beratungen und Hausbesuche sind kostenlos und 
das Team arbeitet verschwiegen.

Svenja Kursawe
Tel. 02202/2561274 
Mobil 0173/2856220
s.kursawe@diekette.de

1.6.2 Sozialpsychiatrischer Dienst  
   des Rheinisch Bergischen  
   Kreises

Der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheits
amtes bietet Beratung und Betreuung für psy
chisch kranke Menschen und deren Angehörige 
in enger Zusammenarbeit mit anderen Institutio
nen des örtlichen psychiatrischen Versorgungs
netzes. Unter fachärztlicher Leitung werden  
insbesondere Menschen beraten und betreut, die 
unter anderem krankheitsbedingt nicht oder nur 
eingeschränkt in der Lage sind, die eigene Er
krankung und deren lebenspraktische Aus
wirkungen zu erkennen. Deshalb erfolgt die  
Beratung oft auf Veranlassung von Verwandten, 
Freunden oder Bekannten, Nachbarn, Kranken
häusern und verschiedenen Behörden.

Die Beratung ist freiwillig und erfolgt überwie
gend zu Hause beim Hilfesuchenden.

Die sozialarbeiterischen Aufgaben des Sozial
psychiatrischen Dienstes werden im Auftrag 
des RheinischBergischen Kreises vom Verein  
Die Kette e.V. wahrgenommen. Die ärztlichen 
Aufgaben werden derzeit vom amtsärztlichen 
Dienst des Gesundheitsamtes wahrgenommen.
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Arzt und Sozialarbeiter bilden eine zusammenge
hörende Einheit. Die Beratung ist kostenlos. Die 
Gespräche sind vertraulich und unterliegen der 
Schweigepflicht. Eine ärztliche Behandlung kann 
nicht durchgeführt werden. Für einen Besuch vor 
Ort ist eine vorherige Terminabsprache wün
schenswert.

Das Team:

Dina Enzi
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Kreishaus Heidkamp, Bergisch Gladbach, 
Block B, 2. Etage, Raum 3
Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/132214

Britta Wichmann
Dipl.Sozialpädagogin
Tel. 02202/2561278
Mobil 0152/22973406
b.wichmann@diekette.de

Ralf Pollmann
Dipl.Sozialarbeiter
Tel. 02202/2561279
r.pollmann@diekette.de

1.7  Suchthilfe Caritas Rhein-Berg 

Eine Suchtproblematik kann Folgen für viele Le
bensbereiche eines suchterkrankten Menschen 
haben und betrifft meist auch sein Umfeld. Die 
Suchthilfen der Caritas RheinBerg bieten Betrof
fenen und deren Angehörigen umfassende Un
terstützung. 

Sie haben Fragen zum Thema Alkohol, Drogen, 
Glückspiel oder problematischer Mediennut
zung? Eine Ihnen nahestehende Person hat ein 
Suchtproblem? Sie möchten sich über Behand
lungsmöglichkeiten informieren? Dann sind Sie 
bei der Beratungsstelle richtig! Hier werden Men
schen mit Suchtproblemen und deren Angehöri
ge beraten. Die Beratung orientiert sich an Ihren 
persönlichen Anliegen und Bedürfnissen. Dabei 

wird großer Wert auf Vertraulichkeit und Anony
mität gelegt. Die Leistungen sind für Sie kosten
frei.

Caritasverband für den 
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.
Suchthilfen Ambulant
Buchholzstr. 73, 51469 Bergisch Gladbach 
Tel. 02202/1008201 
suchthilfe@caritasrheinberg.de 
www.caritasrheinberg.de
Bürozeiten:
Mo.– Do.  09.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr 
Fr.  09.00–12.15 Uhr
Tägliche offene Sprechzeiten für Betroffene. 
Erstberatung für Bezugspersonen und junge 
Konsumenten nach Terminvereinbarung.

„Café au lait“-Kontaktladen
Mo.  14.00–16.00 Uhr
Mi.  12.00–14.00 Uhr
Fr.  11.00–13.00 Uhr
Anonyme Onlineberatung: 
www.onlineberatungcaritasnet.de

Eingliederungshilfe/Horizont
Wohnhaus, Wohngruppen und  
Betreutes Wohnen
Tel. 02202/29470

1.8  Selbsthilfe-Kontaktstelle  
  Rheinisch-Bergischer-Kreis

Die SelbsthilfeKontaktstelle RheinischBergischer 
Kreis ist eine Beratungsstelle rund um das Thema 
Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen. Die Beratung 
ist kostenlos und vertraulich.

Im RheinischBergischen Kreis gibt es zahlreiche 
Selbsthilfegruppen für ältere und behinderte 
Menschen. Sie sind in vielen Bereichen und zu 
unterschiedlichsten Themen tätig. 

Informationen über die im Gesundheitsbereich 
tätigen Selbst hilfegruppen in der Umgebung von 
Kürten erhalten Sie über die:
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Selbsthilfe-Kontaktstelle  
Rheinisch-Bergischer Kreis
Odenthaler Str. 19, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/9368921
selbsthilferbk@paritaetnrw.org
www.selbsthilfebergischesland.de
Sprechzeiten:
Mo. 14.00–16.30 Uhr
Mi. 09.00–12.30 Uhr
Do.  09.00–12.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Nicole Stein (Fachberaterin)
Vera Kaselofsky (Fachberaterin)
Angela Orth (Sachbearbeiterin)

Selbsthilfegruppe für pflegende  
Angehörige von demenziell erkrankten 
Menschen in Kürten 
Für Angehörige von Menschen mit Demenz fin
det eine Selbsthilfegruppe in KürtenBechen statt; 
siehe Punkt 5.9.2. 

1.9  Haushaltsauflösungen

1.9.1 Ökumenische Initiative e.V. 

Das Möbellager in der Wupperstraße in Wipper
fürth bildet die Schaltstelle für verschiedene 
Dienstleistungen. Hier werden gut erhaltene Wa
ren angenommen und für den Wiederverkauf 
bereitgestellt. Von hier aus werden Wohnungs
auflösungen, Umzugshilfen und das Abholen 
von Möbeln und Kleinwaren organisiert.

Ökumenische Initiative e.V.
Wupperstr. 6, 51688 Wipperfürth
Tel. 02267/2822
moebellager@oekuini.de
www.oekuini.de/

1.9.2 Skarabäus Novo e.V.

Skarabäus Novo e.V. bietet Haushaltsauflösun
gen als Komplett oder Teilauflösungen ganz 
nach den Wünschen der Kunden an. Vom Dach

boden bis zum Keller inklusive Garage und/oder 
Schuppen – alles ist möglich. Nach einem kosten
losen und unverbindlichen Besichtigungstermin 
wird ein Festpreis benannt. Dieser beinhaltet  
Arbeits, Fahrt und Entsorgungskosten. Weitere 
Belastungen entstehen Ihnen nicht. Ob Lampen, 
Möbel, Küchen, Elektrogeräte, Bücher, Schall
platten, Betten, Uhren und andere Kuriositäten – 
den Kunden wird ein unüber troffenes und stän
dig wechselndes Sortiment in dem Gebraucht
warenkaufhaus angeboten. 

Möbelspenden werden gern entgegen genom
men! Tel. 0163/8982288

Skarabäus Novo e.V. 
Am Kuhlerbusch 16, 51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/708608
info@skarabaeusnovo.de

1.10 Hospiz –  
  Ambulante und Stationäre  
  Sterbe- und Trauerbegleitung

„Hospiz ist ein Konzept zur umfassenden Umsor-
gung von Menschen in fortgeschrittenen Stadien 
unheilbarer Krankheiten, also im letzten Lebens-
abschnitt“ 

1.10.1 Ambulante Hospizdienste

Ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes 
besuchen sterbende Menschen in ihrem Umfeld. 
Angehörige und sterbende Menschen werden in 
dieser besonderen Lebensphase unterstützt und 
begleitet und erhalten so die Möglichkeit, ihr Le
ben dort zu beenden, wo sie gelebt haben.  
Neben den ambulanten Hospizdiensten gibt es 
Palliativstationen mit stationären Hospizplätzen 
und das Tageshospiz zur Entlastung der Ange
hörigen. Es gibt inzwischen an verschiedenen  
Orten Hospizinitiativen und Trauercafés. 

Wenn Sie sich informieren wollen oder Hilfe brau
chen wenden Sie sich an:
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Ökumenischer Hospizdienst      
Wipperfürth/Kürten
Gaulstr. 34, 51688 Wipperfürth
Koordinatorin: Regina Löhr
regina.loehr@hospiz.oekuini.de
Tel. 02267/6809520
Mobil 0178/5990828
hospiz@oekuini.de
www.oekuini.de/hospiz/kontakt
Sprechstunde im Jugendzentrum K51 
Bergstr. 31
jeden 3. Di. im Monat von 09.00–11.00 Uhr

SAPV – Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung
Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 
ermöglicht es, Menschen mit einer unheilbaren 
und fortgeschrittenen (Tumor) Erkrankung 
durch leidenslindernde medizinische und pfle
gerische Behandlung in der häuslichen und ver
trauten Umgebung zu begleiten (auch Pflege
heim). Krankenhauseinweisungen können durch 
diese Form der Palliativversorgung häufig ver
mieden werden. Diese Palliativversorgung leistet 
keine Grundpflege und ersetzt keinen Pflege
dienst.

Vinzenz Pallotti Hospital
VinzenzPallottiStr. 20
51429 Bergisch GladbachBensberg
Tel. 02204/411135 
Es besteht eine 24h-Rufbereitschaft.
sapvteam@vphbensberg.de

1.10.2 Stationäre Hospize

Hospizzentrum Bensberg
VinzenzPallottiStr. 20, 51429 Bergisch Gladbach
Tel. 02204/411160 oder 1135
ltg.hospiz@vphbensberg.de
www.vphbensberg.de

Hospiz am Evangelischen Krankenhaus
An der Jüch 45, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/1224000
www.evkhospiz.de

1.11 Vorsorge  

Gesetzliche Betreuung, Betreuungsverfügung/ 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Durch die gesetzliche Betreuung wurde bereits 
vor vielen Jahren die frühere weitgehende Ent
mündigung und Vormundschaft abgelöst. Mit 
der Betreuung soll Menschen geholfen werden, 
die aufgrund einer Krankheit oder einer geistigen 
oder seelischen Behinderung ihre Angelegenhei
ten ganz oder teilweise nicht selbst erledigen 
können. Der Betreuer wird vom Amtsgericht – 
Vormundschaftsgericht bestellt. Das Gericht be
stimmt dabei den Umfang der Betreuung, der 
immer nur auf ganz spezielle Lebensbereiche be
schränkt wird.

Amtsgericht Bergisch Gladbach
Schloßstr. 21, 51429 Bergisch Gladbach
Tel. 02204/95290

Mit der Betreuungsverfügung hat jeder die 
Möglichkeit, schriftlich eine Person zu benennen, 
die im Falle einer notwendig werdenden Betreu
ung vom Gericht zum Betreuer bestellt werden 
soll. Diese Willenserklärung sollte immer schrift
lich abgefasst und einer Person des Vertrauens 
übergeben werden.

Durch eine Vorsorgevollmacht kann die Bestel
lung eines Betreuers durch das Vormundschafts
gericht häufig vermieden werden. Mit dieser Voll
macht bestimmen Sie eine Person Ihres Vertrau
ens und bevollmächtigen diese Person allgemein 
oder beschränkt auf einzelne Angelegenheiten 
(z. B. Bankvollmacht). 

Mit einer Patientenverfügung kann jeder 
Mensch schriftlich seinen Willen niederlegen, in 
welchen Fällen er die Unterlassung oder den Ab
bruch von Behandlungen, ärztlichen Eingriffen 
oder einer künstlichen Ernährung wünscht. Der 
Patient kann sich somit in gesunden Tagen gegen 
eine eventuell später einmal eintretende Situation 
wehren, in der anderenfalls lebens und sterbe
verlängernde Maßnahmen eingeleitet würden. 
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„Wer klug ist, sorgt vor“
Beratungsangebot „Rechtliche Betreuung“ 
in Kürten
Sie möchten Vorsorge für den Fall treffen, dass 
Sie Ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht mehr selbst regeln können? Oder benöti
gen Sie Hilfe und Informationen zu dem Thema 
der rechtlichen Betreuung? Zu allen Fragen rund 
um das Betreuungsrecht und dem Thema Vorsor
ge steht Ihnen der SkF Leverkusen zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin zu 
den Beratungssprechstunden in Kürten: jeden 2. 
Di. im Monat von 09.00–12.00 Uhr im 

Bürgerhaus
KarlheinzStockhausenPlatz 1, SkF Leverkusen
Tel. 02171/49030
info@skfleverkusen.de
www.skfleverkusen.de

1.12 Seniorenbeirat   

Der Seniorenbeirat der 
Gemeinde Kürten ist eine 
gewählte ehrenamtliche 
Interessenvertretung der 
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Kürten. 
Er arbeitet parteipolitisch neutral, verbandsunab
hängig und konfessionell ungebunden. Aus der 
Perspektive älterer Menschen vertritt der Beirat 

die Senioren in der Politik und in der Verwaltung. 
Er erarbeitet Empfehlungen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen in Kürten. Im Kontakt mit 
Senioren möchte der Beirat die Bedürfnisse  
kennenlernen. Dazu lädt der Seniorenbeirat zu 
Sprechstunden und Stammtischen ein. Darüber 
hinaus bietet er Informationsnachmittage zu ver
schiedenen Themen an. 

Seniorenbeirat
KarlheinzStockhausenPlatz 1
Tel. 02268/939439
seniorenbeiratkuerten@web.de
www.kuerten.de/seniorenbeirat

1.13 Inklusionsbeirat

Der Inklusionsbeirat der Gemeinde Kürten ist ein 
ehrenamtliches, unabhängiges Gremium zur 
Wahrnehmung der besonderen Belange von 
Menschen mit Behinderung in der Gemeinde 
Kürten. Er ist das Fachgremium, das die Mitglie
der des Gemeinderates und die Verwaltung bei 
der Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens 
und hinsichtlich der Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderung in der Gemeinde 
Kürten berät und unterstützt. 

Der Inklusionsbeirat  
■  ist Ansprechpartner für Menschen mit Behin

derung in der Gemeinde Kürten
■ vertritt die Interessen behinderter Bürger*innen 

gegenüber Rat und Verwaltung, ist im Aus
schuss SGS vertreten  

■ erarbeitet Empfehlungen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Menschen mit Beein
trächtigungen 

 
Der Inklusionsbeirat setzt sich aus entsendeten 
Vertreter*innen der ortsansässigen Institutionen 
und Organisationen der Behindertenhilfe, der 
Selbsthilfe und gewählten Bürger*innen mit Be
hinderung oder deren rechtlichen Vertretern zu
sammen. 

InklusionsbeiratKuerten@web.de

Der Seniorenbeirat
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2. BILDUNG UND FREIZEIT

2.1  Seniorenbegegnungsstätte

SeniorenSport Kürten e.V.
Das Gesamtprogramm vom SeniorenSport 
Kürten e.V. ist in einem aktuellen Infoblatt zu  
ersehen. Dieses Blatt liegt im Rathaus und  
Bürgerhaus aus. Man beachte die Belegzeiten 
der einzelnen Gruppen und die Orte der Veran
staltungen, um neue Aspekte und eine sinnvolle 
Freizeit gestaltung zu finden.
 
Die Angebote für alle Mitglieder:
... die im Ruhestand nicht nur ruhen möchten
... die ihre Gesundheit und ihr körperliches Wohl

befinden erhalten möchten 
... die ihre eigenen Fähigkeiten neu entdecken 

möchten
... die nicht immer allein sein wollen
... die neue Kontakte knüpfen möchten
... die Geselligkeit, Fröhlichkeit und Zufriedenheit 

suchen

Machen Sie Gebrauch von den Bildungsangebo
ten. 
■ Sie lernen im Literaturkreis, beim Skat spielen 

oder beim Gedächtnistraining nicht nur viel da
zu – Ihre Konzentrationsfähigkeit wird verbes
sert und die geistige Beweglichkeit erneuert.

■ Nutzen Sie die Sport und Bewegungsange
bote und kommen Sie zum Schwimmen, Wan
dern, Tanzen und Kegeln oder Tischtennis 
spielen. 

Denn: Wer rastet, der rostet! 

■ Um Natur, Kunst und Kultur der deutschen 
Landschaften kennen zu lernen, werden ne
ben Tagesfahrten zu bekannten Sehenswür
digkeiten zweimal jährlich 8tägige Bildungs
reisen durchgeführt.

■ Gesellige Veranstaltungen stehen selbstver
ständlich auf dem Programm und es gibt viele 
Anlässe zu feiern. 

Kommen Sie unverbindlich vorbei oder rufen Sie 
an:

SeniorenSport Kürten e.V.
Herr Reiner Delling
Offermannsheider Str. 5a, KürtenBiesfeld 
Tel. 02207/2284
reiner.delling@online.de

2.2  Seniorenkreise/Altenclubs

Zahlreiche Seniorenkreise bieten die Möglichkeit 
des geselligen Beisammenseins und des Gesprä
ches mit Gleichgesinnten bei Kaffee und Kuchen. 
Darüber hinaus gibt es in allen Clubs unterschied
liche Aktivitäten wie Spiele, Vorträge, Ausflüge 
und vieles mehr. Schauen Sie doch einfach mal 
vorbei!

Seniorenclub Bechen
St. Antoniusweg 12, in der Versöhnungskirche
51515 Kürten/Bechen
Frau Ulrike Becker, Tel. 01575/5863093
Jeden 2. und 4. Mi. im Monat 
von 15.00–17.00 Uhr

Seniorenclub Biesfeld
Im Binsenfeld, 
in der Christuskirche KürtenBiesfeld
Frau Ute Schucht, Tel. 02207/7034448
Jeden 2. und 4. Mi. im Monat ab 14.30 Uhr
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Frauenkreis Delling
Delling 8, KürtenDelling
Frau Beatrix Gorski, Tel. 02268/6617
Jeden 1. Mi. im Monat ab 14.30 Uhr

Seniorenkreis Dürscheid
Kirchberg 4, KürtenDürscheid
Frau Rita Berghaus, Tel. 02207/848039
rita.berghaus@gmx.de
Jeden 1. und 3. Mi. im Monat ab 14.00 Uhr

Seniorenkreis Olpe
Pfarrsaal Hofwiese, 51515 Kürten/Olpe
Frau Engbertz, Tel. 02268/2718
Jeden 3. Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr

2.3  Sportangebote 

In Kürten gibt es ein vielfältiges Vereinsangebot 
zur sportlichen Betätigung. Vereine und ihre An
sprechpersonen, die Sport und Bewegung anbie
ten, werden im Folgenden aufgelistet. Wenn Sie 
weitere Informationen wünschen, wenden Sie 
sich direkt an die jeweiligen Ansprechpartner.

Der Verein SeniorenSport e.V. bietet Ihnen ver
schiedene Sport und Bewegungsmöglichkeiten in 
unterschiedlichen Ortsteilen an. Siehe Punkt 2.1.

SeniorenSport Kürten e.V.
Herr Reiner Delling
Offermannsheider Str. 5a, KürtenBiesfeld 
Tel. 02207/2284
reiner.delling@online.de

Bauch, Beine, Po, Bodyworkout, Hula Hoop,  
Yoga, Zumba und Gymnastik 
Union Blau-Weiß Biesfeld/ 
Offermannsheide 1930/53 e.V.  
Tel. 02207/700915  
info@unionblauweissbiesfeld.de
www.unionblauweissbiesfeld.de 

Senioren-Gymnastik, Rückengymnastik, 
Wandern und Walking  
SSV Rot Weiß Olpe 1929 e.V.  
Edith Ließ, Tel. 02268/1386  
www.ssvolpe.de
  
Fitness, Yoga, Volleyball,  
Tennis und Ü60-Sport  
SV Bechen 1930 e.V.  
Tel. 02207/9610656  
info@svbechen.de
www.svbechen.de 

Tennis  
TC Bergisch Land e.V.  
Achim Stams, Tel. 02207/700847   
info@tcbgl.de 
www.tcbgl.de/
 
Berg. Tennisclub BW Kürten e.V.
Daniel Malade
www.bergischertennisclub.de

Fitness, Fußball, Gymnastik,  
Nordic Walking 
Verein für Breitensport e.V.  
Georg Cuti, Tel. 02268/7084  
Alexgeorg@tonline.de  
info@vfbkuerten.de
www.vfbkuerten.de

Fußball, Gymnastik, Pilates, Aerobic,  
Badminton, Starker Rücken, Zumba 
DJK Montania Kürten e.V.   
Peter Lieth
info@montaniakuerten.de
www.montaniakuerten.de
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Gymnastik (Skigymnastik) 
Seniorinnen Gymnastik
DJK Dürscheid
M. SchieberRausch, Tel. 02207/703838
kontakt@djkduerscheidonline.de
www.djkduerscheid.de

Radsportclub „Alpenrose“  
Weiden-Kürten e.V.          
Sabine Rappenhöner, Tel. 02207/3984
rappenhoener.sabine@alpenroseweiden.de
www.alpenroseweiden.de
 
Tischtennis 
Tischtennis-Vereinigung Phoenix Biesfeld 
1946 e.V.  
Gregor Oberbörsch, Tel. 02207/4473  
info@tischtennisbiesfeld.de
www.tischtennisbiesfeld.de
  
Volkshochschule
Haus Buchmühle, Bergisch Gladbach 
Tel. 02202/142263
www.vhsgl.de

SGV – Sauerländischer Gebirgsverein
Wanderfreunde Bergisches Land e.V.
Neuensaaler Str. 23c, 51515 Kürten
Tel. 02207/706897
info@wfbergischesland.de
www.wfbergischesland.de

Sport & Gesundheitszentrum
Broch 8
Betreuungs und Telefonzeiten sind werktags 
von 09.00–19.00 und am Wochenende von 
10.00–12.00 Uhr
Tel. 02268/90319
info@sgzkuerten.de

2.4  Seniorenreisen 

Seniorenreisen sind Angebote für ältere Men
schen und Menschen mit gesundheitlichen Ein
schränkungen, die den Wunsch haben, ihren Ur
laub in der Gemeinschaft zu verbringen.

Die Unterbringung erfolgt in ausgesuchten seni
orengerechten Unterkunftshäusern in Deutsch
land und Europa. Bei den vielfältigen Reiseange
boten steht immer eine qualifizierte Reiseleitung 
zur Verfügung und es gibt Serviceleistungen von 
Hol und Bringdienst, Kofferservice und einem 
Versicherungsschutz. 

Vor Ort werden Ausflüge und viele gemeinsame 
Unternehmungen angeboten, doch bleibt jedem 
Zeit und Raum für eigene Freiräume.

Seniorenreisen werden angeboten von:

Deutsches Rotes Kreuz
Aileen Neuenhaus
Hauptstr. 261, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/936410
zentrale@rheinberg.drk.de
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2.5  Ehrenamtliche  Aufgabenfelder

2.5.1 Lebendiges Kürten e.V.

Ein Leben, das in jedem Alter und Lebenssituati
on lebenswert bleibt, dafür setzt sich der Verein 
ein. Es geht um die Wertschätzung der Menschen 
in unserer Gemeinde Kürten. Ziel ist es, unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger miteinander in 
Kontakt zu bringen. Dazu gehört Verständnis 
füreinander zeigen, von dem anderen lernen und 
dadurch gemeinsam wachsen. 

Das regelmäßige Bürgerforum bietet hier unter 
anderem eine bewährte Möglichkeit zum Gedan
kenaustausch. Eine weitere Option zur Verständi
gung bietet natürlich auch der ehrenamtliche 
Hilfsdienst „MirfürÜch“.

Wenn Sie sich engagieren möchten, Anregungen 
oder Ideen haben, kontaktieren Sie uns!
 
Barbara Delhasse 
b.delhasse@lebendigeskuertenev.de

2.5.2 Mir für Üch

Das sind ehrenamtlich tätige Mitbürger*innen, 
die sich unter dem Dach des Vereins „Lebendiges 
Kürten e.V.“ zusammengefunden haben, um  
für hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde  
Kürten Unterstützung zu bieten.

Die Ehrenamtler*innen kommen dafür zu den 
Menschen nach Hause und kümmern sich um  
die angefragten oder benötigten Dinge. 

Dies kann z. B. sein:
■ Mit Ihnen spazieren gehen. 
■ Sie zum Arzt begleiten. 
■ Sie zum Einkaufen mitnehmen. 
■ Ihnen vorlesen. 
■ Bei Angelegenheiten mit Behörden helfen. 
■ Gespräche führen 
■ und vieles mehr ...

Wenn Sie Hilfe suchen, dann rufen Sie gerne das 
Koordinationsteam unter folgender Telefonnum
mer an: 01573/2589350.

Sollten Sie sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit 
berufen fühlen, freut sich der Verein, Sie in dem 
Team begrüßen zu können. Bei Interesse wenden 
Sie sich an die Koordinatoren oder direkt an: 

Barbara Delhasse 
b.delhasse@lebendiges
kuertenev.de  

2.5.3 Die Freiwilligenbörse 

Die Freiwilligenbörse gibt es bereits seit dem Jahr 
2001. Bis Mitte 2016 als völlig unabhängige 
Gruppe und nunmehr als  Initiative des Vereins 
„Lebendiges Kürten e.V.“. 

Es begann mit dem Umbau des ehemaligen Hal
lenbades. Das Hallenbad in der Gesamtschule 
wurde mit ihrer Hilfe zu einer modernen Gym
nastikhalle umfunktioniert. Seit dem wurden  
viele weitere Projekte im Gemeindegebiet durch
geführt. Hierzu gehörten Einsätze in Jugend
einrichtungen, in Schulen, im Kinderdorf, in Kin
dergärten oder draußen in freier Natur. Viele  
Aktionen wurden erst durch den ehrenamtlichen 
Einsatz möglich. Weitere werden folgen.
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Vielleicht haben auch Sie Lust, mitzuwirken, und 
möchten Ihre Fähigkeiten und Wissen in die Frei
willigenbörse mit einbringen. Gerne begrüßen wir 
Sie in unseren Reihen als neue*n Ehrenamtler*in!

Freiwilligen börse Kürten
Herr Stritzel
Tel. 02268/939170  

2.6 Ehrenamtskarte NRW

Bürgerschaftliches Engagement verdient Aner
kennung und Würdigung. Wer sich ehrenamtlich 
und freiwillig engagiert, tut viel für andere, für 
die Gemeinschaft und für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft. Zeichen dieser Anerkennung ist die 
Verleihung der Ehrenamtskarte durch die Ge
meinde Kürten und den Verein zur Förderung des 
Ehrenamtes an verdiente Ehrenamtler.

Die Ehrenamtskarte erhält, wer:
■ sich nachweislich mindestens fünf Stunden pro 

Woche (oder 250 Stunden im Jahr) ehrenamt
lich engagiert und 

■ dieses seit mindestens zwei Jahren und  
■ keine pauschale Aufwandsentschädigung er

hält, die über die Erstattung von Kosten hin
ausgeht.

Die Ehrenamtskarte ist 3 Jahre gültig, kostenlos, 
altersunabhängig und nicht übertragbar. Inhaber 
der Karte haben die Möglichkeit, öffentliche, ge
meinnützige und private Einrichtungen in den 
teilnehmenden Kommunen sowie die landeswei
ten Angebote des Landschaftsverbandes Rhein
land vergünstigt zu nutzen. Hierzu gehören u. a. 
Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Kultur
veranstaltungen, Einzelhandelsgeschäfte, Dienst
leister und Restaurants. 

Die Gemeinde stellt ein Bewerbungsformular zur 
Verfügung. Mit diesem Formular können sich 

Ehrenamtler selber bewerben. Sie können aber 
auch von ihrem Verein oder Dritten vorgeschla
gen werden. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht 
zwingende Voraussetzung! In jedem Fall muss 
die ehrenamtliche Tätigkeit von Dritten auf dem 
Formular unterschriftlich bestätigt werden. 

Der Antrag ist bei der Gemeinde Kürten ein
zureichen und steht zum Download unter www. 
kuerten.de/fileadmin/user_upload/PDF/Ehrenamt/
Antragsformular_Ehrenamtskarte.pdf bereit. Über 
den Antrag entscheidet dann die Gemeinde  
Kürten.

Seit diesem Jahr können ehrenamtlich Engagierte 
erstmalig über eine neue App online ihre Ehren
amtskarte NRW beantragen oder verlängern. Ein 
schriftlicher Antrag in Papierform bei der Gemein
de Kürten ist nicht mehr notwendig, ist aber wei
terhin möglich. Auch kann jetzt die digitale Ehren
amtskarte NRW auf das eigene Smartphone oder 
Tablet geladen werden. Die App „Ehrenamtskarte 
NRW“ wurde im Rahmen der Umsetzung des  
OnlineZugangsgesetzes (OZG) im Themenfeld 
„Engagement & Hobby“ entwickelt, in dem Nord
rheinWestfalen die Federführung hat. Die App 
steht für die beiden gängigsten mobilen Betriebs
systeme, iOS und Android, zur Verfügung. Sie 
kann im Apple App Store sowie im Google Play 
Store kostenfrei heruntergeladen werden.

Sollten Ehrenamtliche bereits im Besitz einer hap
tischen Ehrenamtskarte NRW sein, erhalten sie 
die Möglichkeit, sich für die App zu registrieren, 
so dass ihnen auch die digitale Version der Ehren
amtskarte auf dem jeweiligen Endgerät zur Ver
fügung steht. Weitere Informationen unter: 

www.engagiertinnrw.de/appzur 
ehrenamtskartenrw

Gemeindeverwaltung Kürten
KarlheinzStockhausenPlatz 1, 51515 Kürten
Wirtschaftsförderung Kürten
Tel. 02268/939338
wirtschaftsfoerderung@kuerten.de
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2.7 Bürgerbus Kürten

Seit über 20 Jahren befördern ehrenamtliche Fah
rerinnen und Fahrer Fahrgäste in allen Ortsteilen 
der Gemeinde Kürten. Sollte die Einkaufstasche 
etwas schwer geworden sein, helfen die Fahre
rinnen und Fahrer gerne. Der Bus kann auch von 
Rollstuhlfahrer*innen genutzt werden.  

Es werden ständig neuen Fahrerinnen und Fahrer 
gesucht. Ein Führerschein der Klasse B ist aus
reichend. Bitte melden Sie sich unter Tel. 02207/ 
910727.

Nach vorheriger Absprache erfolgen die per
sönlichen Fahrten von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 08.15–17.00 Uhr. Donnerstags findet 
eine Fahrt zur Ausgabezeit der Tafel in Dürscheid 
(von 12.00–17.00 Uhr) statt. 

Mittwochs besteht die Gelegenheit die Kleider
kammer in Bechen von 15.00–17.00 Uhr zu be
suchen. 

Bei Bedarf können Seniorenfahrten zu Ausflugs
zielen in der Gemeinde vereinbart werden. Und 
so einfach geht es: Sie entscheiden einen Tag 
vor Ihrer Fahrt, wann Sie den Bürgerbus nutzen 

wollen. Rufen Sie bitte unter der Telefonnum
mer 02268/939400 an und teilen uns Ihren 
Fahrtwunsch mit. In der Zeit von 16.00–18.00 
Uhr steht Ihnen ein Teammitglied persönlich für 
Auskünfte zur Verfügung. 

In der übrigen Zeit können Sie Ihr Anliegen auf 
den Anrufbeantworter sprechen. Nennen Sie Ih
ren Namen, eine RückrufTelefonnummer, Tag 
und Uhrzeit Ihrer Fahrt. Das Teammitglied sam
melt alle Fahr
wünsche für 
den betreffen
den Tag und ar
beitet diese in 
einen Fahrplan 
ein. Sie werden 
bis 19.00 Uhr 
zurückgerufen 
und erhalten ei
ne Bestätigung 
Ihrer Fahrt. 
 
Bürgerbusverein Kürten e.V.  
In den Dellen 1a, 51515 Kürten  
Tel. 02268/939400
burebus@gmail.com
www.buergerbuskuerten.de
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http://www.bergischeresidenz.de
http://www.alloheim.de
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3. WOHNEN IM ALTER

Wohnen und Wohnumfeld tragen entscheidend 
zu Lebensqualität, Wohlergehen und Zufrieden
heit bei. Wohnen bedeutet ein Zuhause zu ha
ben, bedeutet Beziehungen zu Nachbarn und 
Freunden. Dies gilt unabhängig vom Alter, ist aber 
in besonderem Maße für ältere Menschen von 
Bedeutung, denn mit zunehmendem Alter wird 
mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. 
Viele Menschen fragen sich „Wie wollen wir woh
nen, wenn wir älter sind?“. Der überwiegende 
Teil favorisiert meist bis ins hohe Alter ein selbst
bestimmtes Leben in der eigenen und oftmals seit 
Jahrzehnten vertrauten Wohnung. Allerdings 
können mit dem Alter einhergehende körperliche 
Einschränkungen dazu führen, dass alltägliche 
Handgriffe und Bewegungsabläufe in der eigenen 
Wohnung zum Problem werden. Neben der An
passung des Wohnraumes an die Bedürfnisse im 
Alltag haben sich in den letzten Jahrzehnten neue 
Wohnkonzepte für das Alter entwickelt. 

3.1  Wohnraumanpassung

Durch eine Wohnraumanpassung kann das eige
ne Wohnumfeld mitunter durch nur kleine Ver
änderungen den Ansprüchen im Alter gerechter 
werden. Hierbei gibt es eine Vielzahl von Maß
nahmen und Hilfen, die das tägliche Leben we
sentlich vereinfachen und sicherer machen:
■ Beseitigung von Stolperfallen wie z. B. Teppi

che 
■ Beseitigung von Barrieren durch Stufen und 

Treppen mittels Einsatz von Rampen oder Lifte
■ Anbringen von rutschfesten Bodenbelägen, 

Handläufen an Treppen, Haltegriffe im Sanitär
bereich etc.

■ kleinere Alltagserleichterungen (z. B. Erhöhung 
des Bettes)

■ barrierefreies Bad, z. B. mit ebenerdiger Dusche
■ Verbreiterung von Türen
■ Einsatz von Hilfsmittel (Badewannenlift, Rolla

tor etc.)
Pflegebedürftige können für eine bauliche An
passung der Wohnung und für Pflegehilfsmittel 

Leistungen der Pflegekasse beantragen. Welche 
Maßnahmen seitens der Pflegeversicherung be
zuschusst werden, ist in einem speziellen Leis
tungskatalog geregelt. Unterschieden wird zwi
schen Maßnahmen, die mit wesentlichen Eingrif
fen in die Bausubstanz verbunden sind (z. B. 
Verbreitern der Türen, Einbau von Rampen und 
Treppenliften) und dem Einbau bzw. Umbau von 
Mobiliar, das individuell für die spezielle Pflege
situation hergestellt oder umgestaltet wird (z. B. 
Austausch der Badewanne durch eine Dusche). 

Neben den Leistungen aus der gesetzlichen Pfle
geversicherung kommen unter Umständen aber 
auch andere Kostenträger (Renten, Unfallversi
cherung, Kriegsopferfürsorge, Sozialhilfe) in Be
tracht. Die Wohnraumberatung des Rheinisch 
Bergischen Kreises ist Ihnen dabei gern behilflich. 
Siehe Kapitel 5.4.

3.2  Seniorenwohnungen

Manchmal ist aber auch der Umzug in eine kom
fortablere und seniorengerechte Wohnung sinn
voll. Bei Bedarf können Sie sich an folgende An
bieter wenden:

Seniorenwohnungen 
Maria Rost Haus
St. Antoniusweg 14, 51515 Kürten
Warteliste bei der Gemeinde Kürten
Frau Löhr, Tel. 02268/939254

Senioren Haus Wendeler
Bergstr. 49, 51515 Kürten
Herr Wendeler, Tel. 02268/6293 

Seniorenpark Biesfeld
KarlheinzStockhausenPlatz 2–8 und  
Wipperfürther Str. 248–252, 51515 Kürten

H+L Immobilien Verwaltungs GmbH
DeGasperiStr. 3, 51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/9890119
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http://www.caritas-rheinberg.de
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Caritas Service Wohnen
Becherfeld 1–3, 51515 Kürten
Tel.: 02207/7056010
servicewohnen@caritasrheinberg.de
www.caritasrheinberg.de

Service Wohnen Kursana 
Zur Obstwiese 3, 51515 Kürten
Tel. 02207/919110

Barrierefreie Wohnungen in Eichhof
Im Wiesengrund 9, 51515 Kürten 
Vermieter: Herr Wolf, Tel. 02266/8641

3.3  Service-Wohnen/ 
  Betreutes Wohnen

In den letzten Jahren sind auch im Rheinisch
Bergischen Kreis Angebote im Bereich des „Ser
viceWohnens“ entstanden. Ziel dieser Wohn
alternative ist es, eine möglichst selbständige  
Lebensführung im Privathaushalt mit professio
neller Unterstützung und Absicherung durch 
Dienst leistungsangebote zu verbinden. Damit 
wird versucht, den unterschiedlichen Bedürfnis
sen interessierter Älterer nach Selbstbestimmt
heit, Selbständigkeit, Geselligkeit/Gemeinschaft 
und Sicherheit entgegenzukommen. Bei diesem 
betreuten Wohnen wird in der Regel neben ei
nem Mietvertrag ein ServiceVertrag abgeschlos
sen. Die Servicepauschale wird für den angebote
nen Grundservice (z. B.: regelmäßige Erreichbar
keit des Hausmeisters, regelmäßige Beratung, 
Information und Vermittlung von Hilfen und zum 
Teil für den Hausnotruf) erhoben. 

Caritas Service Wohnen
Becherfeld 1–3, 51515 Kürten
Tel. 02207/7056010
servicewohnen@caritasrheinberg.de
www.caritasrheinberg.de

Service Wohnen Kursana 
Zur Obstwiese 3, 51515 Kürten
Kursana Domizil Kürten 
Tel. 02207/919110

3.4  Wohngemeinschaft für  
  Menschen mit Pflegebedarf  
  und/oder Demenz

Eine besondere Form des betreuten Wohnens 
sind Wohngemeinschaften. Vermieter und pro
fessionelle Träger für die Pflege und Betreuung 
ermöglichen gemeinsam ein Wohn und Versor
gungsangebot rund um die Uhr. 

SeniorenWohnGemeinschaft
„Altes Amt“ Kürten
Bergstr. 44, 51515 Kürten
Tel. 02268/801280 oder 02268/800278
 
Demenz WG Bechen 
Becherfeld 3, 51515 Kürten
Tel. 02207/7056012
wohngemeinschaften@caritasrheinberg.de
www.caritasrheinberg.de

Weitere Adressen zu Wohngemeinschaften au
ßerhalb des Gemeindegebietes erhalten Sie bei 
der Pflegeberatung des Rheinisch Bergischen 
Kreises (siehe Kapitel 5.1.) und der Seniorenbe
ratung der Gemeinde Kürten (siehe Kapitel 1.1).

http://www.hauskleineichen.de
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4. FINANZIELLE HILFEN, GESETZLICHE SOZIALLEISTUNGEN 
 UND ANDERE HILFEN

4.1  Grundsicherungs leistungen  
  nach dem SGB XII

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch (SGB XII) können Personen im Rentenalter 
oder erwerbsunfähige Personen erhalten, deren 
Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um 
den sozialhilferechtlichen Bedarf zu decken. 

Dieser berechnet sich aus einem Regelsatz je  
Person (Grundbetrag für die Lebensführung wie 
zum Beispiel Lebensmittel, Haushaltsstrom, Tele
fon) sowie eventuell anfallende Beträge für die 
Kranken und Pflegeversicherung (wenn nicht di
rekt von der Rente einbehalten) und angemesse
nen Kosten der Unterkunft (Miete, Betriebs und 
Heizkosten). 

Dem gegenüber steht dann das Einkommen. 
Auch einmalige Hilfen sind in besonderen Situati
onen möglich, zum Beispiel bei einer Nachzah
lung von Nebenkosten, die die monatlichen Aus
gaben einmalig erhöht. 

Eine persönliche Beratung erhalten Sie im 

Sozialamt der Gemeinde Kürten                           
Tel. 02268/939314 
soziales@kuerten.de                                   

4.2  Wohngeld

Auf Mietbeihilfe (Wohngeld) besteht ein Rechts
anspruch. Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, 
sollte seinen Anspruch geltend machen, denn 
das Wohngeld ist kein Almosen, sondern steht 
Ihnen gesetzlich zu. 

Die Höhe des Wohngeldes hängt ab vom Familie
neinkommen, von der Zahl der zum Haushalt 
rechnenden Familienmitglieder und von der mo
natlichen Miete oder Belastung (bei Eigentum/ 
Eigenheim), die bis zu einem bestimmten Höchst
betrag berücksichtigt wird. 

Scheuen Sie sich nicht, die Wohngeldstelle aufzu
suchen, wenn Sie Fragen haben oder zweifeln, 
ob Ihr Wohngeldantrag Aussicht auf Erfolg hat. 
Die Mitarbeiterinnen werden Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 

Wohngeldstelle
Tel. 02268/939226
wohngeld@kuerten.de

Der Wohngeldantrag kann auch online unter der 
Adresse www.mhkbd.nrw/themen/bau/Wohnen/
wohngeld gestellt werden.



 | 25

4. FINANZIELLE HILFEN,  
 GESETZLICHE SOZIALLEISTUNGEN UND ANDERE HILFENAKTIV INS ALTER IN DER GEMEINDE KÜRTEN

4.3  Gebührenbefreiung für  
  Rundfunk und Fernsehen

Eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags beantra
gen können:
■ Menschen mit einer Behinderung, deren Grad 

der Behinderung nicht nur vorübergehend 
wenigstens 80 beträgt und die wegen ihres 
Leidens an öffentlichen Veranstaltungen stän
dig nicht teilnehmen können und denen das 
Merk zeichen RF zuerkannt wurde

■ Blinde oder nicht nur vorübergehend wesent
lich sehbehinderte Menschen mit einem Grad 
der Behinderung von wenigstens 60 allein 
wegen der Sehbehinderung und denen das 
Merkzeichen RF zuerkannt wurde

■ Hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind 
oder denen eine ausreichende Verständigung 
über das Gehör auch mit Hörhilfen nicht mög
lich ist und denen das Merkzeichen RF zuer
kannt wurde

Anspruch auf Befreiung von der Beitragspflicht 
haben:
■ Taubblinde Menschen, bei denen im Sinne  

des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RBStV) 
auf dem besseren Ohr eine an Taubheit gren
zende Schwerhörigkeit und auf dem besseren 
Auge eine hochgradige Sehbehinderung gege
ben ist

■ Empfänger von Blindenhilfe (§ 72 des Zwölf
ten Sozialgesetzbuches (SGB XII) und § 27d 
Bundesversorgungsgesetz (BVG))

■ Sonderfürsorgeberechtigte (§ 27e Bundes
versorgungsgesetz (BVG))

Sie können sich von der Rundfunkbeitragspflicht 
befreien lassen, wenn Sie bestimmte Sozialleis
tungen, wie 
■ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin

derung (4. Kapitel SGB XII) – Befreiungsgrund 
402 

■ Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (7. Kapitel) 
oder Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsop
ferfürsorge nach dem BVG – Befreiungsgrund 
407

■ Pflegezulagen nach dem Lastenausgleichsge
setz (LAG) (§ 267 Abs. 1) – Befreiungsgrund 408

erhalten.

Das Antragsformular können Sie sich im Rathaus 
der Gemeinde Kürten abholen. Das Formular 
kann auch online ausgefüllt und dann ausge
druckt werden. Es ist zu finden unter www.rund
funkbeitrag.de > Befreiung/Ermäßigung beantra
gen.

4.4  Telefongebührenermäßigung

Die Telekom bietet unter bestimmten Voraus
setzungen zwei verschiedene Vergünstigungen 
an. Sie werden auf die Verbindungsentgelte 
angerechnet, aber nicht auf die monatlichen 
Grundpreise.

Die Verbindungen der Telekom ins deutsche 
Festnetz, Anrufe zur nationalen Vorwahl 032 
und Verbindungen in ausländische Festnetze 
werden bis zur Obergrenze von 6,94 Euro 
(Sozial tarif 1) bzw. 8,72 Euro (Sozialtarif 2) 
gutgeschrieben.

Für Sozialtarif 1 wird einer der folgenden Nach
weise benötigt:
■ Aktueller Bescheid über die Rundfunkbeitrags

befreiung
■ Schwerbehindertenausweis mit Angabe des 

Grades der Behinderung sowie des Merkzei
chens RF

■ Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes
■ Aktueller BAföGBescheid

Für Sozialtarif 2 wird einer der folgenden Nach
weise benötigt:
■ Schwerbehindertenausweis mit mind. 90 Grad 

der Behinderung sowie Merkzeichen BI oder GI
■ Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes

Detaillierte Auskünfte gibt die Telekom oder 
finden sie unter www.telekom.de/hilfe/vertrag 
meinedaten/tarifeoptionen/sozialtarifbestellen
oderverlaengern?samChecked=true.
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4.5  Zuzahlung zu Arzneimitteln

Um Patienten vor einer übermäßigen Belastung 
zu schützen, gibt es Höchst bzw. Belastungs
grenzen, bis zu denen Zuzahlungen zu leisten 
sind. Die gesetzliche Zuzahlung zu Arzneimitteln 
beträgt maximal 2 % des Jahresbruttoeinkom
mens, bei nachgewiesener chronischer Erkran
kung ist die Zuzahlung auf 1 % reduziert. Grund
lage für die Berechnung ist die Summe Ihrer ge
setzlichen Zuzahlungen für Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Sammeln Sie 
und alle Angehörigen, deren Zuzahlungen be
rücksichtigt werden, deshalb alle Belege über ge
leistete Zuzahlungen und bewahren Sie diese 
sorgfältig auf. 

Wenn die Zuzahlungen die persönliche Belas
tungsgrenze erreicht haben, stellen Sie bei der 
Krankenkasse zusammen mit den Einkommens
nachweisen einen Antrag auf Befreiung von der 
Zuzahlung für das laufende Jahr. Die Krankenkas
se stellt nach Prüfung eine Bescheinigung aus. 
Die Freistellung ist bei der zuständigen Kranken
kasse zu beantragen. Der Antrag ist jeweils zu 
Beginn eines neuen Geschäftsjahres zu stellen, 
kann aber auch rückwirkend fürs laufende Jahr 
gestellt werden. 

4.6  Die Kürtener Tafel

Die Kürtener Tafel wurde im Jahr 2009 gegründet 
und befindet sich im Ortsteil Dürscheid. In der 
Wipperfürther Str. 145 können einmal wöchent
lich die Lebensmittel nach Vorlage des Kunden
ausweises zu einem kleinen Abgabepreis einge
kauft werden. Um einen Kundenausweis erhalten 
zu können, darf das monatliche Einkommen bei 
1. Person 1.000 Euro, 2. Person 500 Euro jede 
weitere Person je 400 Euro nicht über steigen. Der 
Kundenausweis wird gegen Vor lage aller Ein
kommensnachweise ausgestellt. Die Ausgabe
zeiten sind donnerstags von 13.00–16.00 Uhr.

Kürtener Tafel e.V. 
Wipperfürther Str. 145, 51515 Kürten
Tel. 02207/8470332   
kuertenertafel@tonline.de

4.7  Hilfen für Menschen  
  mit Behinderung

4.7.1 Schwerbehindertenausweis

Personen, die dauernd körperlich, geistig oder 
seelisch beeinträchtigt sind können einen Antrag 
auf Feststellung des Grades der Behinderung  
stellen. Liegen die Voraussetzungen vor, stellt  
der Rheinisch Bergische Kreis einen Schwerbe
hindertenausweis aus, der je nach Grad der Be
hinderung und den vergebenen Merkmalen zu 
bestimmten Vergünstigungen führt. Mit diesen 
Vergünstigungen sollen berufliche, wirtschaftliche 
und soziale Nachteile die jemand durch seine 
Behinderung erleidet ausgeglichen werden. 

Bei der Antragsstellung ist Ihnen die Seniorenbe
ratung der Gemeinde Kürten gern behilflich. An
träge erhalten Sie online oder im Rathaus der Ge
meinde Kürten und beim Rheinisch Bergischen 
Kreis. In dem OnlineFormular werden Ihnen zu
sätzliche Infos angeboten. Tipps zum Ausfüllen 
des Antrags, welche zu einer schnelleren Bearbei
tung beitragen, finden Sie unter der Rubrik „Bro
schüren“ auf der Internetseite des RBK.
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Rheinisch Bergischer Kreis
Amt für Jugend und Soziales, 
Hilfen für Menschen mit Behinderung
An der Gohrsmühle 25, 
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/136240
Mo. und Mi. 08.30–12.00 Uhr
und 14.00–16.00 Uhr
Fr. 08.30–12.00 Uhr
schwerbehindertenausweis@rbkonline.de
www.rbkdirekt.de/dienstleistung.spx?dlid=1163

4.7.2 Parken für Menschen 
  mit Behinderung

Menschen mit Behinderung können 
eine Ausnahmegenehmigung zum 
Parken erhalten.

Für Antragsteller mit den Merkmalen „aG“ 
für außergewöhnliche Gehbehinderung oder 
„Bl“ für blind, beziehungsweise für Antrag-
steller mit beidseitiger Amelie oder Phoko-
melie:
Personen mit den vorgenannten Merkzeichen 
können auf Antrag (formlos, bei persönlicher 
Vorsprache auch mündlich) eine Ausnahmege
nehmigung zur Bewilligung von Parkerleichte
rungen erteilt werden. Mit dieser Ausnahmege
nehmigung dürfen neben den genau festgeleg
ten Ausnahmeregelungen beim Parken die 
besonders gekennzeichneten Schwerbehinder
tenparkplätze genutzt werden. 

Die ausgestellten Ausweise gelten EUweit, wo
bei aber die unterschiedlichen Regelungen in den 
einzelnen EUMitgliedsstaaten zu beachten sind.

Für Antragsteller ohne die Merkmalen „aG“ 
für außergewöhnliche Gehbehinderung oder 
„Bl“ für blind:
Für die bundesweit gültige Parkerleichterung für 
Schwerbehinderte ohne Nutzung von Schwerbe
hindertenparkplätze müssen die nachfolgend 
aufgeführten (gesetzlichen) Voraussetzungen er
füllt sein:

■ Schwerbehinderte Menschen mit einer Gehbe
hinderung (Merkmal G) und der Notwendigkeit 
ständiger Begleitung (Merkmal B) mit einem 
Grad der Schwerbehinderung von mind. 80 % 
allein für Funktionsstörungen an den unteren 
Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, so
weit sich diese auf das Gehvermögen auswir
ken) – Schwerbehinderte Menschen mit einer 
Gehbehinderung (Merkmal G) und der Not
wendigkeit ständiger Begleitung (Merkmal B) 
mit einem Grad der Schwerbehinderung von 
mind. 70 % allein für Funktionsstörungen an 
den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwir
belsäule, soweit sich diese auf das Gehvermö
gen auswirken) und gleichzeitig ein Grad der 
Behinderung von mind. 50 % für Funktionsstö
rungen des Herzens oder der Atmungsorgane.

■  Schwerbehinderte Menschen mit Erkrankung 
an Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa mit ei
nem hierfür anerkanntem Grad der Behinde
rung von mind. 60 %.

■  Stomaträger mit doppeltem Stoma (künstli
cher Darmausgang und Harnableitung) und 
einem hierfür anerkanntem Grad der Behinde
rung von mind. 70 % 

Personen, die die vorgenannten Voraussetzungen 
erfüllen, kann auf Antrag (formlos, bei persönli
cher Vorsprache auch mündlich) eine Ausnahme
genehmigung zur Bewilligung von Parkerleichte
rungen außerhalb der a.G. Regelung erteilt wer
den. Erforderliche Unterlagen:
■ gültiger Schwerbehindertenausweis (des Ver

sorgungsamtes)
■ Personalausweis

Mit dieser Ausnahmegenehmigung dürfen nur 
genau festgelegte Ausnahmeregelungen beim 
Parken aber KEINE Schwerbehindertenparkplätze 
benutzt werden.

Hinweis: Bevor für diesen Personenkreis eine 
Ausnahmegenehmigung ausgestellt werden 
kann, muss die Straßenverkehrsbehörde eine 
Stellungnahme bei dem zuständigen Versor
gungsamt einholen.
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Rheinisch Bergischer Kreis
Kreishaus Heidkamp, Am Rübezahlwald 7
Bergisch Gladbach
Herr Höfer, Tel. 02202/132254
www.rbkdirekt.de/Dienstleistung.spx?dlid=515

4.7.3  Beratungsstellen für  
  Menschen mit Behinderung  

Menschen mit Behinderung können in vielen Le
benssituationen Unterstützung und Hilfe bedür
fen. Bei der Suche nach der richtigen Hilfeleis
tung, bei der Orientierung in der komplizierten 
und verwirrenden Sozialgesetzgebung und bei 
der Realisierung ihrer Ansprüche gegenüber Äm
tern und Behörden sind Beratungsstellen eine 
große Hilfe. Für Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung und deren Angehörige 
besteht die Beratungsmöglichkeit telefonisch, als 
Hausbesuch oder an einem Wunschort durch die:

KoKoBe Rheinisch-Bergischer-Kreis Süd
CarlOrffStr. 8, 51503 Rösrath
Tel. 02205/9192410
mail@kokoberbk.de
www.kokoberbk.de 

Seelisch und psychisch Behinderte können sich 
beraten lassen bei:

Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ)
SPZ Bergisch-Gladbach
Die Kette e.V.
Paffrather Str. 70, 51465 BergischGladbach
Tel. 02202/2561231 

Die EUTB RheinischBergischer Kreis bietet Bera
tungen zu allen Behinderungsbildern an unter 
anderem auch Beratung für Menschen mit Hör 
und Sehbeeinträchtigungen. Es ist außerdem 
möglich, Dolmetscher für verschiedene Fremd
sprachen für die Beratungen zu engagieren.

Die EUTB ist eine Erstberatungsstelle, in der – un
abhängig von Trägern – über Unterstützungsan
gebote, Rechte und Pflichten und das regionale 

Beratungsnetzwerk informiert wird. Gemeinsam 
mit Ihnen überlegen die Berater*innen, was Sie 
als nächstes angehen können. 

Die Beratung in der EUTB erfolgt kostenlos und 
es werden keine Daten von Ihnen erhoben. 

EUTB Rheinisch-Bergischer Kreis
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
Bürgerhaus Kürten
KarlheinzStockhausenPlatz 1, 51515 Kürten
Tel. 01520/1643962
info@eutbrbk.de
Beratungszeiten:
Jeden 1. Mo. im Monat von 09.00–12.00 Uhr
(Nach Bedarf, bitte vorher Termin vereinbaren!)
Ansprechpartnerin:
Kontaktperson Martina Pallowski  

4.7.4 Fahrdienst für Menschen  
mit einer außergewöhnlichen 
Gehbehinderung

Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbe
hinderung (Merkzeichen aG im Schwerbehinder
tenausweis) erhalten einkommens und vermö
gensabhängig vom RheinischBergischen Kreis 
ein jährliches Fahrdienstbudget, welches sie für 
Fahrten mit Mietwagen, Taxen oder Spezialfahr
zeugen (BehindertenTransportwagen mit Rampe 
oder Hebebühne) bei bestimmten Fahrdienst
partnern einsetzen können. Das Ziel des Fahr
dienstes ist es, Menschen mit Mobilitätsein
schränkungen den Kontakt zu ihrer Umwelt so
wie die Teilhabe am öffentlichen und kulturellen 
Leben zu ermöglichen bzw. zu erleichtern und 
auch zu fördern.

Auskünfte erhalten Sie bei dem Rheinisch Bergi
schen Kreis

Kreishaus Gronau
Bergisch Gladbach, 3. Etage, Refrather Weg 30
Frau Grosser, Tel. 02202/136482 oder 
Frau Sennhenn, Tel. 02202/136453
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5.1  Pflegeberatung für die 
  Gemeinde Kürten

Die meisten Menschen möchten im Alter solange 
wie möglich in der eigenen Häuslichkeit und im 
gewohnten Lebensumfeld leben. Dies kann Her
ausforderungen mit sich bringen. 

Die kostenlose und trägerunabhängige Pflegebe
ratung informiert und unterstützt Sie bei diesem 
Vorhaben. Dabei steht die möglichst lange Selb
ständigkeit und Autonomie eines jeden Men
schen stets im Vordergrund. 

Die Beratung kann in der eigenen Häuslichkeit, 
in der Beratungsstelle oder auch telefonisch 
oder per Videotelefonie erfolgen. Rufen Sie  
gerne an und vereinbaren ein erstes Orientie
rungsgespräch. Gemeinsam mit Ihnen wird Ihr 
persönlicher Hilfe und Unterstützungsbedarf 
ermittelt. 

Leistungsangebot der Pflegeberatung
■ Beratung zum Anspruch auf Pflege und Be

treuungsleistungen
 – Wie beantrage ich Leistungen?
 – Wie läuft eine Begutachtung durch den Me
   dizinischen Dienst ab? 
  Hierzu berät und begleitet die Pflegebera
  tung Sie sehr gern.
 – Möglichkeiten der Finanzierung im Bereich 

  der Pflege und Betreuung (ambulant, Tages 
  pflege oder auch in einer stationären Einrich 
  tung)

■ Vermittlung von Pflege und Hilfeangeboten 
zur Sicherung der häuslichen Versorgung

 – Welche Pflegeanbieter gibt es in Kürten?
 –  Welche weiteren Hilfsangebote gibt es?
 – Wie bekomme ich Essen auf Rädern oder  

  einen Hausnotruf?
■ Begleitung und Unterstützung pflegender An

gehöriger
 – Welche Unterstützungsangebote gibt es?
 – Schulungen und Selbsthilfeorganisationen

■ Vermittlung von weiteren Angeboten
 – z. B. Individuelle Wohnberatung 
 – z. B. Selbsthilfegruppen

Ihre Pflegeberaterin ist 

Frau Christina Schiffer 
Tel. 02202/136543
pflegeberatung@rbkonline.de

Frau Schiffer ist dienstags im Jugendhilfebüro  
am KarlheinzStockhausenPlatz 8, 51515 Kürten 
von 09.00–12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
persönlich zu erreichen. Hilfesuchende und Inter
essierte sind herzlich willkommen. Darüber hin
aus halten die Pflegekassen eine Pflegeberatung 
vor.

AOK Rheinland/Hamburg
Geschäftsstelle Bergisch Gladbach
Bensberger Str. 76, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 0211/81950000

Barmer Ersatzkasse
Hauptstr. 138, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 0800/3331010

Pronova Betriebskrankenkasse
BürgermeisterSchmidtStr. 17, 51399 Burscheid 
Tel. 0214/322964929
pflegeberatung@pronovabkk.de

Ratsuchende die privat pflegeversichert sind  
können sich an die Ansprechpartner der privaten 
Pflegeberatung „Compass“ wenden.

Regionalbüro Köln
GustavHeinemannUfer 74c, 50968 Köln
Tel. 0800/1018800 kostenfrei   
www.compasspflegeberatung.de
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5.2  Pflegeversicherung/Pflegegrad/ 
  Leistungsumfang

Die für Sie zuständige Pflegekasse ist Teil Ihrer 
Krankenversicherung. Mitglied der Pflegeversi
cherung werden Sie ohne einen besonderen An
trag. Wenn Sie in einer privaten Krankenversiche
rung versichert sind, beispielsweise als Beamtin 
oder Beamter, sind Sie nicht Mitglied der sozialen 
Pflegeversicherung, sondern der privaten Pflege
versicherung. 

Um Leistungen der Pflegeversicherung zu erhal
ten, beantragen Sie diese zunächst bei Ihrer Kran
ken/Pflegekasse. Diese beauftragt den Medizini
schen Dienst (MD) Kontakt mit Ihnen aufzuneh
men, um eine „Begutachtung“ durchzuführen. 
Die Begutachtung findet in der Regel in Ihrer 
Wohnung statt. 

Bei der Begutachtung ist entscheidend, wie selb
ständig ein Mensch bei der Bewältigung seines 
Alltags ist und welche Fähigkeiten noch vorhan
den sind. Die Bewertung erfolgt anhand von ins
gesamt acht Lebensbereichen, den sogenannten 
Modulen. Aus den Begutachtungsergebnissen 
der ersten sechs Module ermittelt sich der ent
sprechende Pflegegrad. Folgende Module liegen 
der Bewertung zugrunde:
1. Mobilität: motorische Fähigkeiten, z. B. Posi

tionswechsel im Bett, Fortbewegen innerhalb 
des Wohnbereiches, Treppensteigen, etc.

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten:  
z. B. örtliche und zeitliche Orientierung, Ver
stehen von Aufforderungen und die Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen, Erkennen von 
Risiken

3. Verhaltensweisen und psychische Problem-
lagen: z. B. Ängste, Antriebslosigkeit, nächtli
che Unruhe, selbstschädigendes und autoag
gressives Verhalten

4. Selbstversorgung: z. B. Körperpflege, An 
und Auskleiden, Essen, Trinken etc. 

5. Umgang mit krankheits- und therapiebe-
dingten Anforderungen: z. B. Einnahme 
von Medikamenten, Wundversorgung, Arzt
besuche, Therapieeinhaltung

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 
Kontakte: z. B. Gestaltung des Tagesablaufes, 
Kontaktaufnahme zu anderen Menschen 

Die folgenden zwei Module sind nicht Teil der Be
wertung!
7. Außerhäusliche Aktivitäten: selbständiges 

Verlassen der Wohnung, Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, etc.

8. Haushaltsführung: Einkaufen, Zubereitung 
von Mahlzeiten, Reinigen der Wohnung etc.

Anhand der Module 1 – 6 findet eine Einstufung 
in eine der folgenden fünf Pflegegrade statt:
1. Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit
2. Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit
3. Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit
4. Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit
5. Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der 

Selbständigkeit mit besonderen Anforderun
gen an die pflegerische Versorgung.

Anhand des MDGutachtens wird durch die  
Pflegekasse ein Pflegegrad festgelegt. Entspre
chen der Einstufung in einen Pflegegrad können 
folgende Leistungen der Pflegekasse in Anspruch 
genommen werden. 



 | 31

5. GESUNDHEIT ■ PFLEGE ■ VERSORGUNGAKTIV INS ALTER IN DER GEMEINDE KÜRTEN

5.3  Pflegehilfsmittel und  
   technische Hilfen 

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen werden 
übernommen, wenn sie die Pflege erleichtern, 
die Beschwerden des Pflegebedürftigen lindern 
oder eine selbständigere Lebensführung ermögli
chen, allerdings nur dann, wenn sie nicht bereits 
von der Krankenkasse gestellt werden. Zum Er
langen notwendiger Pflegehilfsmittel, wie z. B. 
Pflegebett, Rollator, Rollstuhl, Badewannenlift, 
wird eine Verordnung des Hausarztes benötigt. 
Bei technischen Hilfen kann die Pflegekasse den 
Versicherten ganz oder teilweise von der Zuzah
lung befreien, um Härten zu vermeiden.

Hilfsmittel und Pflegeprodukte, die nicht wieder 
verwendbar sind, wie z. B. Desinfektionsmittel, 
Betteinlagen, Schutzhandschuhe usw., werden 
von der Pflegeversicherung bis zu 40 Euro mo
natlich gegen Vorlage einer Quittung übernom
men.

5.4  Maßnahmen zur  
  Wohnraumanpassung

Um den Verbleib eines Pflegebedürftigen im 
häuslichen Bereich zu unterstützen und eine 
größtenteils selbständige Lebensführung zu  
ermöglichen, fördert die Pflegeversicherung, 
nach gesonder ter Antragstellung, Anpassungs
maßnahmen der Wohnung. Türverbreiterungen, 
barri erefreie Bad umbauten, Treppenlifte u. Ä. 
können zur selbständigen Lebensführung eine 
wichtige Unterstützung darstellen. Auf Antrag
stellung zahlen die Pflegekassen Zuschüsse bis zu 
4.000 Euro pro Gesamtmaßnahme.

Bei Fragen zur Wohnberatung wenden Sie sich 
bitte an die Wohnberaterin des Rheinisch Bergi
schen Kreises. 

Frau Angelika Densmore
Tel. 02202/136866
Angelika.densmore@rbkonline.de

 Leistungen der Pflegekasse
Leistungen PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

monatlich Pflegegeld (§ 37 SGB XI) – 332 € 572 € 764 € 946 €
Pflegesachleistungen                
(§ 36 SGB XI)

– 724 € 1.363 1.693 € 2.095 €

Tages und Nachtpflege   
(§ 41 SGB XI)

– 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Entlastungsbetrag             
(§ 45b SGB XI)

125 € 125 € 125 € 125 € 125 €

jährlich Verhinderungspflege             
(§ 39 SGB XI)

– 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 €

Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) – 1.774 € 1.774 € 1.774 € 1.774 €
monatlich vollstationäre Pflege            

(§ 43 SGB XI )
125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 €

ambulant betreute Wohn
gruppen (§ 38a SGB XI)

214 € 214 € 214 € 214 € 214 €

Pflegehilfsmittel              
(§ 40 SGB XI)

40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

pro Maßnahme Zuschuss zur Wohnumfeld 
verbesserung (§ 40 SGB XI)

4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €

Pflegeleistungen im Überblick



32 |

AKTIV INS ALTER IN DER GEMEINDE KÜRTEN

5.5  Pflegezeitgesetz

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Möglich
keit zu geben, pflegebedürftige nahe Angehöri
ge in häuslicher Umgebung zu pflegen und da
mit die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer 
Pflege zu verbessern.

Nahe Angehörige im Sinne des Gesetzes sind:
■ Großeltern, Eltern, Schwiegereltern
■ Ehegatten, Lebenspartner, Geschwister
■ Kinder (Adoptiv und Pflegekinder), Adoptiv 

oder Pflegekinder der Ehegatten oder Lebens
partner, Schwiegerkinder und Enkelkinder

Bei einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung haben 
Beschäftigte das Recht sich bis zu zehn Arbeitsta
gen freistellen zu lassen, um für einen nahen An
gehörigen eine Pflege zu organisieren. Hierzu 
legt der Beschäftigte dem Arbeitgeber eine ärztli
che Bescheinigung vor. Diese Freistellung können 
alle Arbeitnehmer in Anspruch nehmen – unab
hängig von der Betriebsgröße. Der Schutz in der 
Kranken, Pflege, Renten und Arbeitslosenversi
cherung bleibt bestehen.

Neu ist, dass nun, begrenzt auf insgesamt 10 Ar
beitstage für eine pflegebedürftige Person, An
spruch auf ein Pflegeunterstützungsgeld besteht. 
Dies muss bei der Pflegeversicherung des Pflege
bedürftigen beantragt werden.

Bei einer Pflegezeit auf die Dauer von 6 Monaten 
müssen Beschäftigte von der Arbeitsleistung voll
ständig oder teilweise freigestellt werden. Dem 
Arbeitgeber muss eine Bescheinigung der Pflege
kasse oder des Medizinischen Dienstes der Kran
kenversicherung vorgelegt werden. Der Anspruch 
der Pflegezeit muss dem Arbeitgeber spätestens 
zehn Tage vor Beginn schriftlich angekündigt 
werden. Der Freistellungsanspruch besteht nur 
gegenüber Arbeitgebern mit mehr als 15 Be
schäftigten.
 
Bei zehn Stunden wöchentlicher Pflege des An
gehörigen ist der Pflegezeitraum rentenversi

chert; die Arbeitslosenversicherung wird von der 
Pflegekasse für die Dauer der Pflegezeit über
nommen. Kranken und Pflegeversicherungs
schutz bleibt bei einer Familienversicherung er
halten. Alternativ muss sich der pflegende Ange
hörige mit einem Mindestbeitrag freiwillig 
weiterversichern. Dieser wird auf Antrag von der 
Pflegeversicherung erstattet.

Es besteht ein Anspruch darauf, bis zu 24 Mona
te die Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden pro Wo
che zu reduzieren, um den pflegebedürftigen 
Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen zu 
können.

Um einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
in der letzten Lebensphase zu begleiten, kann ei
ne bis zu dreimonatige vollständige oder teilwei
se Freistellung genommen werden.

Zur besseren Abfederung des Lebensunterhaltes 
besteht Anspruch auf ein zinsloses Darlehen. Das 
Darlehen wird direkt beim Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragt.
 
Die Kontaktdaten sind:

Bundesamt für Familie und  
zivilgesellschaftliche Aufgaben
Referat 407 – Nationale Programme –
50964 Köln
Tel. 0221/36730
familienpflegezeit@bafza.bund.de

5.6  Rentenzahlungen für 
  Pflegepersonen

Für Pflegepersonen, die im Pflegegutachten be
nannt sind und die mindestens zehn Stunden in 
der Woche für den Pflegenden tätig sind, zahlt 
die Pflegeversicherung Beiträge zur Rentenver
sicherung. Die Pflegeperson darf jedoch nicht 
mehr als 30 Wochenstunden erwerbstätig sein. 

Weitere Informationen über die Voraussetzungen 
erhalten Sie bei der jeweiligen Pflegekasse.
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5.7  Gesetzliche Unfallversicherung  
  für  pflegende Angehörige

Gesetzlich unfallversichert sind alle Pflegeperso
nen (z. B. Familienangehörige, Verwandte, sowie 
Nachbarn und Freunde), die eine pflegebedürfti
ge Person nicht erwerbsmäßig in häuslicher Um
gebung für mindestens zehn Wochenstunden an 
mindestens zwei Tagen in der Woche pflegen. 
Kurzfristige oder einmalige Pflegetätigkeiten rei
chen nicht mehr aus.

Der Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auf 
alle pflegerischen Handlungen die im Pflegegut
achten ausgewiesen sind.

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Sankt Franziskusstr. 146, 40470 Düsseldorf
Tel. 0211/90240
info@unfallkassenrw.de
www.unfallkassenrw.de

5.8  Tages- und Nachtpflege  
  (Teilstationäre Pflege)

Zusätzlich zu dem Anspruch auf Pflegegeld und/
oder Pflegesachleistungen gibt es die Leistungen 
der Tagespflege. Die monatlichen Beträge sind: 
PG 1 0 Euro
PG 2 689 Euro
PG 3 1.298 Euro
PG 4 1.612 Euro
PG 5 1.995 Euro

Die Tagespflege rechnet nach Antragsstellung 
des Versicherten direkt mit der Krankenkasse ab. 
Zusätzliche Kosten für Unterkunft, Verpflegung 
und Investitionen werden privat in Rechnung ge
stellt. 

Die Entlastungsleistungen (125 Euro monatl.) der 
Pflegeversicherung können in die Kosten für die 
Tagespflege mit einfließen. Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie in den Tagespflegeeinrichtun
gen selbst.

Die Tagespflege in Kürten:
Tagespflege Bechen 
Frau LorenzEmmerich
Becherfeld 1, 51515 KürtenBechen
Tel. 02207/7056014
tagesflegebechen@caritasrheinberg.de 
www.caritasrheinberg.de

Eine Übersicht über TagespflegeEinrichtungen 
im Umkreis von Kürten erhalten Sie bei der Seni
orenberatung der Gemeinde Kürten, s. Punkt 1.1.

5.9  Besondere Angebote bei 
  demenziellen Veränderungen

5.9.1 Boje Gruppe der Caritas

STUNDENWEISE – Entlastung für Angehörige 
von Menschen mit Demenz  
Hinter „STUNDENWEISE“ steht die Vermittlung 
von Entlastungshilfen und eine Informationsstelle 
für Demenz. Das Herzstück ist die Vermittlung 
von ehrenamtlichen Helfern die STUNDENWEISE 
pflegende Angehörige zu Hause unterstützen 
und entlasten. Sie werden durch diese Hilfen  
entlastet und können die „freie Zeit“ für sich  
nutzen. Ein Baustein des CaritasProjektes  
STUNDENWEISE sind die Bojen. Das sind Betreu
ungsgruppen mit dem Ziel, die Selbsthilfe von 
Familien zu stärken und Angehörige bei Ihren Be
treuungsaufgaben zu unterstützen.  

Derzeit gibt es „freie Plätze“ in der BojeGruppe 
der Versöhnungskirche Bechen, St. Antoniusweg 
12, jeden 3. Mittwoch im Monat von 10.00–
13.00 Uhr mit einem Mittagessen. 

Eine Kostenerstattung der Betreuungsangebote 
ist über die Pflegekassen möglich. 

Informationen und Anmeldung: 

Caritas „STUNDENWEISE“  
Andrea Knop, Tel. 02202/2518018
stundenweise@caritasrheinberg.de
www.caritasrheinberg.de
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http://www.diealltagsbegleiter.de
http://www.senioren-service-mv.de
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5.9.2 Selbsthilfegruppe für 
  pflegende Angehörige von  
  Menschen mit Demenz

Sie pflegen und umsorgen einen demenziell er
krankten Angehörigen und würden sich gerne 
mit anderen Pflegenden austauschen? Sie haben 
Lust auf Gespräche mit Gleichbetroffenen? Dann 
sind Sie hier genau richtig. Jeden 3. Mittwoch im 
Monat in der Zeit von 10.00–11.30 Uhr in der 
Caritas Seniorenwohnanlage Bechen, Becherfeld 
1–3. Im Anschluss findet von 11.30–12.30 Uhr 
ein Bewegungs und Resilienzangebot statt. 

Während Sie Entlastung erfahren und Kraft 
schöpfen, besteht ein paralleles Betreuungsange
bot für Ihre Angehörigen. In der Zeit von 10.00–
13.00 Uhr bietet die Caritas eine BojeGruppe in 
der evangelischen Kirchengemeinde Bechen, 
Sankt Antoniusweg 12, an. Ihre Angehörigen 
können das gesellige Beisammensein in der „Bo
jeGruppe“ genießen. 

Jeden dritten Mittwoch im Monat findet der Aus
tausch über aktuelle Themen, ein gegenseitiges 
Mutmachen und Unterstützen statt. Die Gruppe 
wird von der Seniorenberaterin Frau Sartorius 
moderiert. Es gilt eine generelle Schweigepflicht 
über Teilnehmende und Inhalte. Um Anmeldung 
wird gebeten bei:       

Frau Sartorius 
Tel. 02268/939213 
seniorenberatung@kuerten.de

5.10 Betreuungs- und Entlastungs- 
 leistungen nach § 45b SGB XI

Jede pflegebedürftige Person mit einem aner
kannten Pflegegrad von 1 bis 5 kann den monat
lichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € in 
Anspruch nehmen. Die Leistung ist zweckge
bunden und kann nur von anerkannten Dienst
leistern erbracht werden. Der Betreuungsdienst/ 
Pflegedienst kann auch direkt mit der Pflegekasse 
abrechnen. Dazu muss eine Abtretungserklärung 
ausgefüllt werden. Der Vorteil ist, dass Sie nicht 
in Vorleistung gehen müssen. 

Tipp: Lassen Sie sich immer die Rechnungen ge
ben, so dass Sie genau wissen, wieviel Leistungen 
Sie bereits verbraucht haben. Außerdem sollten 
Sie prüfen, ob korrekt abgerechnet wurde.

Die Leistung kann innerhalb des jeweiligen Ka
lenderjahres in Anspruch genommen werden. 
Wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht 
ausgeschöpft, so wird der nicht verbrauchte Be
trag bis zum 30.06. des Folgejahres übertragen. 

5.11 Kurzzeitpflege

Die Kurzzeitpflege ist eine kurzzeitige vollstatio
näre Pflege und kann ab Pflegegrad 2 in An
spruch genommen werden, wenn die häusliche 
Pflege zeitweise nicht im erforderlichen Umfang 
geleistet werden kann. Dies gilt für Krisensituati
onen, z. B. nach Krankenhausentlassungen und 
Vorbereitung der häuslichen Pflegesituation. 

Der Anspruch ist auf 28 Tage jährlich begrenzt. 
Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten 
Aufwendungen sowie die medizinische Behand
lungspflege bis zum Gesamtbetrag in Höhe von 
1.774 Euro jährlich. Die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung sind privat zu zahlen.

Die Kurzzeitpflege kann um die jährlichen Leis
tungen der Verhinderungspflege in Höhe von 
1.612 Euro auf den Maximalbetrag in Höhe von 
3.386 Euro erhöht werden.
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Das Pflegegeld wird während der gesamten Kurz
zeitpflege von maximal acht Wochen jährlich zur 
Hälfte weitergezahlt.

5.12 Verhinderungspflege

Nach 6 Monaten der Pflege besteht ein Anspruch 
auf Leistungen der Verhinderungspflege. Möchte 
die Pflegeperson sich stundenweise erholen oder 
kann die Pflegeperson tageweise (wegen Krank
heit, Erholungsurlaub oder in sonstigen Krisen
situationen) die Pflege nicht durchführen, kann 
die Leistung der Pflege durch eine andere Person 
erbracht werden. Dafür werden die Kosten ab  
Pflegegrad 2 in Höhe von 1.612 € jährlich bis  
maximal 28 Tage für eine Ersatzpflegekraft (Ver
hinderungspflege) übernommen. 

Die Verhinderungspflege kann im häuslichen Be
reich des Pflegebedürftigen tage oder auch stun
denweise sowie in einer stationären Einrichtung 
erbracht werden. Zusätzlich können bis zu 806 € 
des nicht verbrauchten Leistungsbetrags für Kurz
zeitpflege auf die Verhinderungspflege erhöht 
werden. 

Das Pflegegeld wird während der gesamten Ver
hinderungspflege von maximal sechs Wochen 
hälftig weitergezahlt.

5.13 Pflege in einem Pflegeheim 
 (Vollstationäre Pflege)

5.13.1 Leistungen der Pflegekassen  
  bei vollstationärer Pflege

Ist die sichere Versorgung zu Hause nicht mehr 
gewährleistet, besteht die Möglichkeit des Um
zugs in eine stationäre Pflegeeinrichtung. Diese 
so genannten stationären Pflegeleistungen sind 
bei Ihrer Pflegekasse zu beantragen, auch dann, 
wenn schon eine Einstufung für die häusliche 
Pflege vorgenommen wurde. 

Die Notwendigkeit der Aufnahme in ein Heim 
wird durch den Medizinischen Dienst (MD) fest

gestellt. Anmeldungen nehmen die Heime selbst 
entgegen.

Die monatlichen Leistungen der Pflegekasse für 
vollstationäre Pflege nach § 43 SGB XI sind:
PG 1 125 Euro 
PG 2 770 Euro
PG 3 1.262 Euro
PG 4 1.775 Euro
PG 5 2.005 Euro

Pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 
erhalten einen Zuschuss zum Eigenanteil an den 
pflegebedingten Aufwendungen in vollstationä
ren Einrichtungen (§ 43c SGB XI): 
■ in den ersten 12 Monaten 5 % des Eigenanteils 
■ bei mehr als 12 Monate 25 % des Eigenanteils 
■ bei mehr als 24 Monate 45 % des Eigenanteils 
■ bei mehr als 36 Monate 70 % des Eigenanteils

5.13.2  Alten- und Pflegeheime in  
  und im Umkreis von Kürten

Wenn die Pflege umfänglich benötigt wird und 
eine ambulante Versorgung nicht gewährleistet 
werden kann, wird ein Pflegeheim zu einem neu
en Zuhause.

Alten- und Pflegeheime in Kürten: 

CMS Wohn- und Pflegezentrum Bergeck 
GmbH 
Wipperfürther Str. 297, KürtenEichhof 
Tel. 02268/909960 
cmsbergeck@cmsverbund.de
www.cmsverbund.de/pflegeundwohnen/
cmswohnundpflegezentrumbergeck/

Kursana Domizil Bechen
Zur Obstwiese 3
Tel. 02207/919110
kursanakuerten@dussmann.de
www.kursana.de/kuerten
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Weitere Alten- und Pflegeheime im Umkreis 
von Kürten: 

Alten- und Pflegeheim Lamsfuhs
Felderweg 35
51688 WipperfürthWipperfeld
Tel. 02268/915170
info@pflegeheimlamsfuhs.de
www.pflegeheimlamsfuhs.de

Senioren-Park carpe diem Dabringhausen
Auf dem Scheid 17
42929 WermelskirchenDabringhausen
Tel. 02193/53430
mail@seniorenpark.de
www.seniorenpark.de

Deutschordens-Altenzentrum  
Pfarrer-Braun-Haus gGmbH
Dr.MeinerzhagenStr. 1, 51789 Lindlar
Tel. 02266/930
info@dopbh.de
www.seniorendienste.de/67483.html

Seniorenzentrum AGO Herkenrath
Kirchgasse 1
51429 Bergisch GladbachHerkenrath
Tel. 02204/86860
herkenrath@alloheim.de
www.alloheim.de/pflegebergischgladbach

Haus Vogelsang, Wermelskirchen
Am Vogelsang 14, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196/8877690
info@evhausvogelsang.de
www.evhausvogelsang.de

Senioren-Park carpe diem Wermelskirchen
AdolfFlöringStr. 24, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196/72140
mail@seniorenpark.de
www.seniorenpark.de

Doreafamilie Bergisch Gladbach
HeleneStöckerStr. 1–12
51429 Bergisch Gladbach
Tel. 02204/48150
bergisch.gladbach@doreafamilie.de
www.doreafamilie.de/bergischgladbach

CBT-Wohnhaus Margaretenhöhe 
Margaretenhöhe 24, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/1070
o.bender@cbtgmbh.de
www.cbtgmbh.de

Seniorenpflegeheim „Haus Regenbogen“
Remscheider Str. 40, 42929 Wermelskirchen
Tel. 02196/973601

CMS Pflegewohnstift St. Pankratius, 
Odenthal
AltenbergerDomStr. 19, 51519 Odenthal
Tel. 02202/8180
cmsodenthal@cmsverbund.de
www.cmsverbund.de/pflegeodenthal

Evangelische Altenpflege Bergisch Gladbach
Haus Quirlsberg
An der Jüch 45–49, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/1224890
kontaktaltenpflege@evk.de
www.evkaltenpflege.de/unsereeinrichtungen/
hausquirlsberg

Evangelische Altenpflege Bergisch Gladbach
Haus An der Jüch
An der Jüch 45–49, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/1224400
kontaktaltenpflege@evk.de
www.evkaltenpflege.de/unsere
einrichtungen/hausanderjuech
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http://www.awo-sz-saaler-muehle.de
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Haus Sonnengarten Lindlar
Im Sonnengarten 10, 51789 Lindlar
Tel. 02266/47330
info@lepperhammer.de
www.lepperhammer.de/de/content/
haus_sonnengarten_lindlar.html

Senioren-Park carpe diem,  
Bergisch Gladbach-Bensberg
Overather Str. 32, 51429 Bergisch Gladbach
Tel. 02204/83080
mail@seniorenpark.de
www.seniorenpark.de/Bensberg

AWO Seniorenzentrum Saaler Mühle,
Bergisch Gladbach-Bensberg
Saaler Str. 92–96, 51429 Bergisch Gladbach, 
Tel. 02204/95590
sandra.ahrend@awomittelrhein.de
www.awoszsaalermuehle.de/

Franziskus-Heim, Wipperfürth
KonradMartinWeg 3, 51688 Wipperfürth
Tel. 02267/88490
info@stiftungstjosef.de
www.cbtgmbh.de/cbthaeuser/franziskusheim/
hausportrait.html

St. Josef-Haus, Engelskirchen 
Wohlandstr. 28, 51766 Engelskirchen
Tel. 02263/812820
info@sjhengelskirchen.de
www.sjhengelskirche.de

Evangelisches Altenzentrum  
Luchtenberg-Richartz-Haus, Burscheid
Auf der Schützeneich 6, 51399 Burscheid
Tel. 02174/7663
info@luchtenbergrichartzhaus.de
www.luchtenbergrichartzhaus.de

DRK Seniorenzentrum am Sonnenweg, 
Wipperfürth
Sonnenweg 2–4, 51688 Wipperfürth
Tel. 02267/88270
seniorenzentrum@pflegedienstersb.drk.de
www.drkahwipperfuerth.de

5.13.3 Finanzierung der 
  ungedeckten Heimkosten

Die Kosten einer Heimunterbringung können je 
nach Art und Schwere einer Pflegebedürftigkeit 
sehr hoch sein. Die nicht durch die Pflegeversi
cherung abgedeckten Kosten der Heimpflege 
werden finanziert durch:
■ monatliches Eigeneinkommen  

(Renten und sonstige Einkünfte)
■ eigenes Vermögen 

(Sparguthaben, Immobilien etc.)
■ Pflegewohngeld  

(über das Heim zu beantragen) 
■ Leistungen der Sozialhilfe
 
Wenn Einkommen, Pflegeversicherungspau
schale und Pflegewohngeld zur Finanzierung 
des Heimaufenthaltes nicht ausreichen, kann 
ein Antrag auf ergänzende Leistungen beim  
Sozialamt des RheinischBergischen Kreises auf 
Übernahme der Restkosten gestellt werden.  
Die Bewilligung der Kostenübernahme führt zur 
Prüfung der Unterhaltsverpflichtung von Fami
lienan gehörigen und der Heimnotwendigkeit. 
Die Heimnotwendigkeit wird von der Pflegebe
ratung des Rheinisch Bergischen Kreises geprüft.  
Siehe Punkt 5.1.

Weitere Informationen zur Beantragen von Hilfen 
nach dem Sozialgesetzbuch XII erhalten Sie bei:

Rheinisch Bergischer Kreis
Abteilung „Hilfe zur Pflege“
Refrather Weg 30, 51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/130
Tel. 02202/136789 oder 6236, 6451,
 6414, 6440 
www.rbkdirekt.de/dienstleistung.aspx?dlid=480
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http://www.kuerten-mobil.de
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5.14 Ambulante Hilfen

5.14.1 ambulante Pflegedienste in  
  und im Umkreis von Kürten

Ambulante Pflegedienste übernehmen Aufga
ben der häuslichen Pflegeleistungen. Die Pflege
leistungen werden entsprechend des Pflege
grades als Sachleistung mit der Pflegekasse  
abgerechnet.

Hilfestellungen werden gegeben bei der Grund
pflege – z. B. Körperpflege, An und Ausziehen, 
Mobilisation oder bei der Behandlungspflege – 
z. B. Medikamentenkontrolle, Wundversorgung, 
Messen von Blutzucker oder Blutdruck, Setzen 
von Spritzen.

Die Behandlungspflege erfolgt auf ärztliche Ver
ordnung und wird vom Pflegedienst direkt mit 
der Krankenkasse abgerechnet. Pflegedienste 
bieten auch Betreuungsleistungen und hauswirt
schaftliche Unterstützung an.

Mit Sitz in Kürten:

Pflegedienst Kürten mobil 
Bergstr. 46, 51515 Kürten
Tel. 02268/800278 
info@kuertenmobil.de
www.kuertenmobil.de

Ambulante Alten- und Krankenpflege 
Astrid Hempel
Industriestr. 1a, 51515 Kürten
Tel. 02268/1721 
info@altenpflegehempel.de
www.altenpflegehempel.de

Cultus24 – 
Pflege- und Betreuungsteam GmbH
Wipperfürther Str. 122
51515 Kürten Dürscheid
Tel. 02207/9749066
info@pubcultus24.de
www.pubcultus24.de

Alpha-Team Häusliche Alten- und 
Krankenpflege GmbH
Offermannsheider Str. 49, 51515 Kürten
Tel. 02207/9124200
alphateam@o2mail.de
www.alphateamgmbh.de

AWO Pflegeberatungsbüro und 
ambulanter Pflegedienst
Kranken- und Altenpflege
Wipperfürther Str. 153 
51515 KürtenDürscheid 
Tel. 02207/9197235 
sozialstation@aworheinoberberg.de
www.awosozialstationgl.de

In der Umgebung von Kürten:

Häusliche Krankenpflege Erker & Effmann
Prof.NeugebauerWeg 1, 51688 Wipperfürth
Tel. 02267/887930
erkereffmann@tonline.de
www.erkereffmann.de

Caritas Pflegedienst Bergisch Gladbach 
Romaney 39, 51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/977900
pflegedienst@caritasrheinberg.de
www.caritasrheinberg.de

HKAP 
(Häusliche Kranken- und Altenpflege) 
Ralf Freymann
AltenbergerDomStr. 44, 51510 Odenthal
Tel. 02202/2477044
info@hkappflegedienst.de
www.hkappflegedienst.de

Ambulante Pflege Lindlar
Breslauer Str. 11, 51789 Lindlar
Tel. 02266/4793128
ambulant@lebensbaum.care
www.lebensbaum.care
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5.14.2 Essen auf Rädern

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist be
sonders im Alter wichtig. Viele Erkrankungen sind 
auf unregelmäßige, wenig abwechslungsreiche 
Ernährung zurückzuführen. Wenn es Ihnen 
schwerfällt, warme Mahlzeiten selbst zuzuberei
ten, können Sie auf Angebote von verschiedenen 
Mahlzeitendiensten zurückgreifen, die abwechs
lungsreiche Menüs als Normalkost und in verschie
denen Diätformen anbieten und ins Haus liefern.

Anbieter für täglich warmes Essen:

CMS Wohn- und Pflegezentrum Bergeck
Wipperfürther Str. 297, 51515 Kürten
Tel. 02268/9099616
cmsbergeck@cmsverbund.de
www.cmsverbund.de

Ambulante Alten- und Krankenpflege 
Astrid Hempel
Industriestr. 1a, 51515 Kürten
Tel. 02268/1721 
info@altenpflegehempel.de
www.altenpflegehempel.de

Evangelisches Krankenhaus
An der Jüch 73, 51465 Bergisch Gladbach
ear@evk.de
www.evkaltenpflege.de/leistungen/
essenaufraedern
Lieferung von Spitze bis Biesfeld

Anbieter für tiefgefrorenes Essen:

Ambulante Alten- und Krankenpflege 
Astrid Hempel
Industriestr. 1a, 51515 Kürten
Tel. 02268/1721 
info@altenpflegehempel.de
www.altenpflegehempel.de

5.14.3 Hausnotruf

Viele alleinstehende, ältere oder behinderte Men
schen haben oft Angst, im Notfall nicht schnell 
genug Hilfe zu bekommen. Mit einem Hausnot
ruf kann man durch Drücken eines Funksenders 
einen Notruf auslösen. So kann jederzeit Hilfe 
herbeigerufen werden, auch wenn man sich 
nicht mehr bewegen oder das Telefon nicht errei
chen kann. Die HausNotrufDienste sind rund 
um die Uhr besetzt und vermitteln nach der fest
gelegten Helferkette die gewünschten Hilfen.

Die Hausnotrufausstattung kann an jeden Tele
fonanschluss angeschlossen werden. Zur Strom
versorgung wird eine Steckdose benötigt. Bei 
Stromausfall bleibt die Anlage über Akkus sende
bereit. Die Kosten der einmaligen Anschlussge
bühr und der monatlichen Grundgebühr können 
ab Pflegegrad 2 von den Pflegekassen übernom
men werden.
  
Weitere Informationen über Kosten und Geräte 
erhalten Sie über die Pflegedienste. Siehe unter 
Punkt 5.14.1 und bei den Anbietern. Eine Liste 
mit Anbietern erhalten Sie bei der Seniorenbera
tung der Gemeinde Kürten. Siehe Punkt 1.1. 
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http://www.awo-sozialstation-gl.de
http://www.homeinstead.de
http://www.mobiler-pflegeengel.com
http://www.die-senioren-assistenten.de/ulrike-frost


44 |

AKTIV INS ALTER IN DER GEMEINDE KÜRTEN

5.14.4 Kostenübernahme von  
  ambulanten Hilfen 
  in der Pflege 

Reichen die eigenen Mittel zur Finanzierung der 
zusätzlich notwendigen ambulanten Hilfeleistun
gen nicht aus, können unterstützende Leistun
gen bei dem Rheinisch Bergischen Kreis bean
tragt werden. 

Hier können Sie eine Kostenübernahme von am
bulanten Hilfen durch das Amt für Soziales und 
Inklusion prüfen lassen:

Amt für Soziales und Inklusion 
Kreishaus Gronau, Bergisch Gladbach, 4. Etage 
Refrather Weg 30, Herr Oberheim
Tel. 02202/136646

5.15 Medizinische Versorgung  
  in Kürten

5.15.1 Krankenhäuser

Nachfolgend finden Sie die Telefonnummern der 
Krankenhäuser in der näheren Umgebung sowie 
die Nummern der jeweiligen Ansprechpartner 
der Sozialdienste der Krankenhäuser. Die Sozial
dienste unterstützen die Patienten vor der Ent
lassung aus dem Krankenhaus, helfen bei An
trägen auf AnschlussHeilBehandlung, suchen 
Helfer oder benötigte Pflegedienste, geben 
Informa tionen über ambulante Weiterbehand
lungsmöglichkeiten und Übungs oder Selbst
hilfegruppen.

Ev. Krankenhaus
Ferrenbergstr. 24, 51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/1220

Sozialdienst
Katja Kazanc, zuständig für die Stationen: 
2A, 2B, 2D, 4A, 4B, 4D (Gynäkologie), 5B, 6B
Mo.–Fr. 08.00–12.00 Uhr
Tel. 02202/1221554
k.kazanc@evk.de

Elke Volk-Vorpahl, zuständig für die Stationen: 
3A, 3B, 4A, Hotelklinik, 4D (Chirurgie)
Mo.–Do. 07.30–09.15 Uhr 
Tel. 02202/1222640
e.volkvorpahl@evk.de
Daniela Markwart, zuständig für die Stationen: 
2A, 2B, 4B/4D (Gynäkologie), Brustzentrum
Mo.–Fr. 08.30–9.30 Uhr
Tel. 02202/1221550
d.markwart@evk.de

Sozialdienst der Psychiatrie
Ansgar Cordes, zuständig für die Stationen: 
Tagesklinik, P1, P1D
Tel. 02202/1223131
a.cordes@evk.de
Karin Heuschen, zuständig für die Stationen: 
P1A und PIA Patienten ab 65 Jahren
Tel. 02202/1223130
k.heuschen@evk.de
Gaby Lange, zuständig für die Stationen: PE, (P3)
Tel. 02202/1223432
g.lange@evk.de
Beatrix Rey, zuständig für die Stationen: 
PIA (und P2) 
Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. 02202/1223132
b.rey@evk.de
Tobias Wallhäusser, zuständig für die Stationen: 
P2, P3
Tel. 02202/1223133
t.wallhaeusser@evk.de

GFO Kliniken Rhein-Berg
Vinzenz Pallotti Hospital
VinzenzPallottiStr. 20 
51429 Bergisch GladbachBensberg
Kontakt Sozialdienst VPH
sozialdienstvp(@gfoklinikenrheinberg.de
www.gfoklinikenrheinberg.de/patientenbesu
cher/entlassungrehaberatungsozialdienst.html
Tel. 02204/41(Durchwahl)
Nicole Reiners,  Tel. 5137
Gaby Berner,  Tel. 5180
Sabine Cebella, Tel. 5152
Dorothea Klement, Tel. 5249
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GFO Kliniken Rhein-Berg
Marien-Krankenhaus
Dr.RobertKochStr. 18
51465 Bergisch Gladbach
Erdgeschoss, Gang zur Kapelle
sozialdienstmkh@gfoklinikenrheinberg.de
www.gfoklinikenrheinberg.de/
patientenbesucher/entlassungrehaberatung
sozialdienst.html

Kontakt Sozialdienst im MKH
Tel. 02202/938(Durchwahl)
Karin MayerleDeußen, Tel. 4988 
Marita Pütz,  Tel. 4967 
Edith Schlünkes, Tel. 4989
Caterina Steiner, Tel. 4977

Helios Klinik Wipperfürth 
Sozialdienst
Alte Kölner Str. 9, 51688 Wipperfürth 
Tel. 02267/889518 
andreas.müller2@heliosgesundheit.de
www.heliosgesundheit.de

Reha-Zentrum Reuterstraße
Sozialdienst
Reuterstr. 101, 51467 Bergisch Gladbach
sozialdienst@rehareuterstrasse.de
www.rehareuterstrasse.de/patientenbesucher/
sozialdienstundentlassung.html
Alexandra Lillpopp, Tel. 02202/127375
Lisa Lügger,  Tel. 02202/127376 
Janka Renz,  Tel. 02202/127440

5.15.2 Ärztinnen/Ärzte 

Dr. Jan Philip Werner und 
Maryam Soliemani 
Wipperfürther Str. 132, KürtenDürscheid
Tel. 02207/2500

Hausarztpraxis Dr. med. Konstantin Lieder
WipperfürtherStr. 400, 51515 Kürten  
Tel. 02268/6314
info@praxislieder.de
www.praxislieder.de

Hausarztpraxis Bechen, Gisela Uhlmann
Raiffeisenstr. 1, KürtenBechen
Tel. 02207/6253
praxis@uhlmann.expert
www.uhlmann.expert

Hausärztliche Praxis Talblick
Dr. med. Eva Dreger  
Talblick 25, 51515 Kürten 
Tel. 02268/9010216
info@praxistalblick.de
www.praxistalblick.de

http://www.uhlmann.expert
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Praxis am Marktfeld
Dr. Linda Schmitz-Kans und 
Dr. August Lanvers
Am Marktfeld 3, 51515 Kürten
Tel. 02268/6356
info@praxisammarktfeld.de
www.praxisammarktfeld.de

Praxis Lia Chiandetti
Wipperfürther Str. 153, KürtenDürscheid
Tel. 02207/1389
info@chiandetti.de 
www.praxischiandetti.de

Thomas Gliedt 
Dorfstr. 1, 51688 Wipperfürth Wipperfeld
Tel. 02268/90254
www.praxiswipperfeld.de

Ärztlicher Notruf für Kürten
Tel. 116117

Informationszentrale für Vergiftungsfälle
Giftnotruf Bonn
Tel. 0228/19 240

Gynäkologie

Angelika Kroder-Nobbe und Stefanie Orth
Wipperfürther Str. 153, 51515 Kürten
Tel. 02207/3322

Zahnärztinnen/Zahnärzte

ANDENTE Zahnärzte
Gemeinschaftspraxis 
Dr. Natalie An und Dr. Sang-Ho An
Wipperfürther Str. 398, 51515 Kürten
Tel. 02268/909301
info@andente.de
www.andente.de

Dr. A. Andrenyi
Alte Schulstr. 7, KürtenBechen
Tel. 02207/910561
zahnarztpraxisvonandrenyi@tonline.de
www.dentnet.de/detail/zahnarztkuerten
bechenandrenyi

Dr. J. Czelej-Gorski
Wipperfürther Str. 400, 51515 Kürten
Tel. 02268/9090915
dr.czelejgorski@gmx.de
www.dentnet.de/detail/zahnarztKurten
JolantaCzelejGorski

Shaida Engel und Alexander Engel 
Kölner Str. 420, KürtenBechen
Tel. 02207/847877
info@zahnarztbechen.de
www.zahnarztbechen.de
 
Zahnarzt H. Grüttner
Am Hang 6, 51515 Kürten
Tel. 02268/6240

http://www.praxis-am-marktfeld.de


 | 47

5. GESUNDHEIT ■ PFLEGE ■ VERSORGUNGAKTIV INS ALTER IN DER GEMEINDE KÜRTEN

Zahnarztpraxis Dr. Talebnasab
Wipperfürther Str. 395, 51515 Kürten
Tel. 02268/2072
info@zahnaerztekuerten.de
www.zahnaerztekuerten.de

Zahnärzte Mikael Delfs & Anne Delfs
Wipperfürther Str. 132, KürtenDürscheid
Tel. 02207/6246
proplay@tonline.de
www.zahnarztpraxisduerscheid.de

5.15.3 Apotheken

Apotheke in Kürten
Wipperfürther Str. 396, 51515 Kürten
Tel. 02268/92810
www.apothekekuerten.de

Apotheke im Gesundheitshaus
Wipperfürther Str. 153, 51515 Kürten
Tel. 02207/9194710
www.apothekeimgesundheitshaus.de

Bechener Apotheke
Kölner Str. 379, 51515 Kürten
Tel. 02207/5445
www.bechenerapothekekuerten.de

Dürscheider Apotheke
Wipperfürther Str. 121, 51515 Kürten
Tel. 02207/6060
www.meineapotheke.de/apotheken
/duerscheiderapothekekuerten51515

5.15.4 Krankengymnastik/  
  Physiotherapie

Praxis für Physiotherapie
Michael Fischer
Wipperfürther Str. 250, KürtenBiesfeld
Tel. 02207/909500
info@physiopraxisfischer.de
www.physiopraxisfischer.de

MediFit
Antje Wichmann
Kölner Str. 420, KürtenBechen
Tel. 02207/706257
www.medifitbechen.de

Praxis für Physiotherapie und Osteopathie 
Stephanie Biesenbach
Kölner Str. 323, KürtenBechen
Tel. 02207/7040188
info@physiotherapiebiesenbach.de
www.corpussanum.de

Yvonne Schnepper
Physiotherapie Schnepper
Wipperfürther Str. 383, 51515 Kürten
Tel. 02268/909288
ku@physiotherapieschnepper.de
www.physiotherapieschnepper.de

In Balance – Praxis für Physiotherapie
Georg Heydkamp (Physiotherapeut)
Marktfeld 10, Tel.02268/7007
info@physiotherapiekuerten.de
www.physiotherapiekuerten.de
Hausbesuche

Handwerk
Praxis für Osteopathie und Physiotherapie
Christina Müller
Wipperfürther Str. 153, 51515 Kürten
Tel. 02207/9610360
www.christinaMüller.de

Bernd Bosbach
Privatpraxis für ganzheitliche 
Physiotherapie
Im Binsenfeld 7, 51515 Kürten 
Tel. 0178/4470600
praxis@berndbosbach.de
www.berndbosbach.de

Physiofit Kürten im SGZ – Rehasport
Broch 8, 51515 Kürten
Tel. 02268/9151110
info@sgzkuerten.de
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Treppenlifte & Aufzüge

treppenlifte.de

• Kompetente Beratung

• Fachgerechte Montage

• Deutschlandweiter Service

3.400 €ab

Treppenlifte neu und gebraucht

Plattformlifte
Senkrechtaufzüge vereinfacht

g
aucht

nfacht

Tel. 02443 - 902 78 30

Fliesenmeisterbetrieb Berghaus · Oberblissenbach 16 · 51515 Kürten-Dürscheid · frank-berghaus@fliesen-berghaus.de · 02207 5742

Unser Leistungen für Sie:

� Unterstützung bei Anträgen zu Fördergeldern der KK und KFW 
� Koordination der Gewerke 
� Mobile Fliesenausstellung, für die Auswahl der Fliese bei Ihnen Zuhause
� Verlegung und Verkauf  

e:

ä Fö d ld d KK d KFW

Wanne raus – Dusche reini

ghaus@fliesen-berghaus de · 02207 5742
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http://www.apokue.de
http://www.bechener-apotheke.de
http://www.apothekeimgesundheitshaus.de


http://www.lebenshilfe-rbk.de
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